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Teil A - Allgemeine Bestimmungen
Artikel 1 - Vertragsgrundlagen

1. Vertragsgrundlagen sind Ihr Versicherungsantrag samt den als Vertragsgrundlagen ausgewiesenen
Beilagen, die Polizze, allfallige Zusatzvereinbarungen zu lhrer Polizze, gesetzliche Bestimmungen
und die vorliegenden Versicherungsbedingungen. Sofern zur Polizze Nachtrage oder Polizzen-
Neufassungen ausgefertigt werden, sind diese ebenfalls Vertragsbestandteil.

2. Weicht der Inhalt der Polizze von lhrem Antrag ab, so ist diese Abweichung in der Polizze gesondert
gekennzeichnet. Die Abweichungen gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb eines Monats
nach Empfang der Polizze schriftlich widersprechen.

Artikel 2 - Wo kdnnen Anspriiche aus dem Vertrag gerichtlich geltend gemacht werden?

Wir kénnen Klagen gegen Sie bei dem fiir lnren Wohnsitz zustandigen Gericht erheben. Sie kénnen uns
ebenfalls an dem fir Ihren Wohnsitz zustandigen Gericht klagen.

Artikel 3 - Welches Recht gilt?

Fur diesen Vertrag gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts sowie des
UN Kaufrechts.

Artikel 4 - Welche Gefahrenumsténde miissen Sie uns bei Vertragsabschluss mitteilen?

Als Versicherungsnehmer missen Sie uns bei Vertragsabschluss alle bekannten Umstande, die fur die
Ubernahme der Gefahr durch uns erheblich sind, vollstéandig und wahrheitsgemanl bekanntgeben. Als
erheblich gelten im Zweifel jene Umstande, nach denen Sie von uns ausdriicklich und in geschriebener Form
befragt wurden. Haben Sie diese Pflicht schuldhaft verletzt, kbnnen wir als Versicherer nach MaRgabe der
§§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) vom Vertrag zurlicktreten und werden in diesem
Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Unser Recht als Versicherer, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung Gber Gefahrenumstande
anzufechten, bleibt unberihrt (§ 22 VersVG).

Artikel 5 - Was miissen Sie im Fall einer Gefahrerh6hung beachten?

1. Nach Vertragsabschluss dirfen Sie ohne unsere Einwilligung keine Gefahrerh6hung vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangen Sie Kenntnis von einer
Gefahrerhdhung, die ohne lhr Wissen oder ohne lhren Willen eingetreten ist, so mussen Sie uns
diese unverzlglich in geschriebener Form mitteilen.

2. Tritt eine Gefahrerhdhung nach Vertragsabschluss ein, kdnnen wir als Versicherer den Vertrag
kiindigen. Nach §§ 23 - 31 VersVG sind wir auch dann von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
Sie eine der unter Punkt 1 genannten Pflichten verletzen.

3. Die Bestimmungen aus Punkt 1 und 2 gelten ebenso fir eine Gefahrerhéhung, die in der Zeit
zwischen Antragsstellung und Antragsannahme eingetreten ist und uns bei Annahme des Antrages
nicht bekannt war.

Artikel 6 - Welche Sicherheitsvorschriften miissen Sie beachten?

1. Verletzen Sie gesetzliche, behérdliche oder mit uns im Rahmen der Versicherungsbedingungen
vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder dulden Sie deren Verletzung, kbnnen wir innerhalb eines
Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, die Versicherung mit einmonatiger
Frist kiindigen. Wird der Zustand, der vor Verletzung der Sicherheitsvorschriften bestanden hat
wieder hergestellt, erlischt unser Kiindigungsrecht.
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Sicherheitsvorschriften sind Vereinbarungen, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte
Obliegenheiten zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder zum Zweck der Verhitung einer
Erhéhung der Gefahr Gbernimmt, wie insbesondere Obliegenheiten im Sinne des Artikels 26 der
Allgemeinen Bedingungen fir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis.

Tritt ein Schadenfall nach Verletzung der Sicherheitsvorschriften ein und beruht die Verletzung auf
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit durch Sie, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Unsere
Verpflichtung zur Leistung bleibt jedoch bestehen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der Entschadigung gehabt
hat, oder wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der in Punkt 1 beschriebenen Frist die
Kindigung nicht erfolgt war.

Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhéhung verbunden, finden die
Bestimmungen Uber die Gefahrerhdhung aus Artikel 5 Anwendung.

Artikel 7 - Was ist die Versicherungsperiode (das Versicherungsjahr) und wie regelt sich die
Vertragsdauer?

1.

Als Versicherungsperiode (Versicherungsijahr) gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht fir eine
kiirzere Zeit abgeschlossen wurde, der Zeitraum eines Jahres. Dies gilt auch dann, wenn Sie die
Jahrespramie vertragsgemal in Teilbetragen bezahlen.

Die erste Versicherungsperiode (das erste Versicherungsjahr) beginnt am ersten Tag 00:00 Uhr
des Monats, der auf den Versicherungsbeginn folgt. Fallt der Versicherungsbeginn auf den ersten
Tag eines Monats, so beginnt die erste Versicherungsperiode (das erste Versicherungsjahr) mit
diesem Tag. Jede weitere Versicherungsperiode (jedes weitere Versicherungsjahr) beginnt an
jenem Tag des Folgejahres 00:00 Uhr, der dem Tag des Beginns der ersten
Versicherungsperiode (des ersten Versicherungsjahres) entspricht. Die Versicherungsperiode
(das Versicherungsjahr) endet jeweils am Vortag 24:00 Uhr unmittelbar vor dem Beginn der
nachsten Versicherungsperiode (dem nachsten Versicherungsjahr). Das Ende der letzten
Versicherungsperiode (dem letzten Versicherungsjahr) entspricht in Tag und Uhrzeit dem
Versicherungsende.

Betragt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlangert sich der Vertrag jeweils um
ein Jahr, wenn er nicht ein Monat vor Ablauf gekundigt wird. Dazu gelten die Regelungen in Artikel
19 zur stillschweigenden Vertragsverlangerung. Betragt die Vertragsdauer weniger als ein
Jahr, endet der Vertrag ohne Kindigung.

Artikel 8 - Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1.

Der Versicherungsschutz beginnt bei fristgerechter Bezahlung der ersten oder einmaligen Pramie
samt Versicherungssteuer (im Folgenden kurz: Pramie) mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn.
Die Zahlungsfrist ist im Artikel 9 - Was miissen Sie bei der Pramienbezahlung beachten - geregelt.

Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlésung der Polizze beginnen (vorlaufige Deckung), ist die
ausdrickliche Zusage der vorlaufigen Deckung durch uns erforderlich. Sie endet mit der
Aushandigung der Polizze. Wir sind berechtigt, die vorlaufige Deckung mit einer Frist von einer
Woche schriftlich zu kiindigen. Uns gebuhrt in diesem Fall die auf die Zeit des
Versicherungsschutzes entfallende Pramie.

Artikel 9 - Was miissen Sie bei der Pramienzahlung beachten?

1.

Die erste oder die einmalige Pramie einschliel3lich Steuern ist von Ihnen innerhalb von 14 Tagen
nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten
Antragsannahmeerklarung) und Aufforderung zur Pramienzahlung zu bezahlen. Die Folgepramien
sind zu den vereinbarten Falligkeitsterminen zu bezahlen.
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2. Ein Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit und zum Kiindigungsrecht des Versicherers und

weiteren Rechtsfolgen (insbesondere Mahngebiihren und Kosten fiir Pramienklagen) flihren. Die
Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit sind in den §§ 38, 39, 39a und 91
VersVG geregelt.

Waren Sie an der rechtzeitigen Zahlung der Erst-, Einmal- oder Folgepramie ohne Ihr Verschulden
verhindert, so beginnt der Versicherungsschutz ebenfalls mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn.
Bei schuldhaftem Verzug besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Zahlung.

Fir den Zahlungsverzug mit einem Teil der Erst- oder Folgepramie gilt § 39a VersVG: Ist der
Versicherungsnehmer blof3 mit nicht mehr als 10 vH der Jahrespramie, hdchstens aber mit 60 Euro
im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.

Neben der Pramie verrechnen wir Geblihren, die der Abgeltung von Mehraufwendungen dienen, die
durch Ihr Verhalten veranlasst worden sind (z.B. Mahngebuihren).

Wird der Versicherungsvertrag wahrend der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig von Ihnen
aufgelOst, so geblihrt uns fiir die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit die Pramie, soweit nicht
Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der
Vertragslaufzeit wegen Wegfalls des Interesses, gebuhrt uns jene Préamie, die wir hatten erheben
kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu jenem Zeitpunkt beantragt worden ware, in dem wir vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.

Artikel 10 - Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie vom Vertrag zuriicktreten?

Die geltenden Rucktrittsrechte entnehmen Sie dem Antrag und der Polizze.

Artikel 11 - Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens

Nach Eréffnung des Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens Gber Ihr Vermdgen bzw. der Anordnung der
Zwangsverwaltung uber lhre Liegenschaft kbnnen wir den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kindigen.

Artikel 12 - Mehrfache Versicherung; vereinbarter Selbstbehalt

1.

Nehmen Sie fiir das versicherte Interesse bei einem anderen Versicherer eine Versicherung gegen
dieselben Gefahren auf, missen Sie uns unverziglich den anderen Versicherer und die
Versicherungssumme anzeigen.

Wurde vereinbart, dass Sie einen Teil des Schadens selbst tragen (vereinbarter Selbstbehalt), so
dirfen Sie fir diesen Teil keine andere Versicherung nehmen. Andernfalls wird die Entschadigung so
ermafigt, dass Sie den vereinbarten Teil des Schadens selbst tragen mussen.

Haben Sie gegenstandliche Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 mit einem
generellen Selbstbehalt vereinbart, so gilt dieser Selbstbehalt fur alle Deckungen in den Teilen B bis
D und G bis M, auch wenn in diesen geringere Selbstbehalte ausgewiesen sind. Sind diese hdher
als der vereinbarte generelle Selbstbehalt, so gelten die héheren Selbstbehalte.

Artikel 13 - Schadenfall

Melden Sie jeden Schadenfall (Versicherungsfall, Leistungsfall) unverziglich und beachten Sie auch die
entsprechenden Bestimmungen der vorliegenden Versicherungsbedingungen. Siehe dazu auch Artikel
27 — Was missen Sie im Schadenfall tun?

Artikel 14 - Begrenzung der Entschadigung

Die Versicherungssumme bildet die Grenze flr die Ersatzleistung, und zwar ist die Ersatzleistung fur die
unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch die fir die betreffende Position
angegebene Versicherungssumme begrenzt.

Seite 6 von 68



Allgemeine Bedingungen fiir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025

Artikel 15 - Was passiert bei schuldhafter Herbeifiihrung eines Schadenfalles oder bei
Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt?

1.

Wird ein Schaden von Ihnen vorsatzlich herbeigefiihrt, sind wir von jeder Verpflichtung zur Leistung
aus diesem Schadenfall frei. Handlungen oder Unterlassungen, bei welchen der Schadeneintritt mit
Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste, aber trotzdem in Kauf genommen wurden ("Bewusste
Inkaufnahme") werden dem Vorsatz gleichgestellt und bleiben damit vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.

Werden nach Eintritt eines Schadenfalles zu erfullende Obliegenheiten von Ihnen grob fahrldssig
oder vorsatzlich verletzt, tritt Leistungsfreiheit nach MaRgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein.

Sind Sie wegen des herbeigefiihrten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung der
Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschadigung begangenen Betruges oder
Betrugsversuches rechtskraftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die Leistungsfreiheit als festgestellt.

Artikel 16 - Wann erhalten Sie eine Entschadigungszahlung?

1.

4.

Die Entschadigung ist erst nach ihrer vollstdndigen Feststellung fallig. Es kann jedoch einen Monat
nach Anzeige des Schadens als Teilzahlung jener Betrag verlangt werden, der nach Lage der Sache
mindestens zu zahlen ist. Kann infolge eines Verschuldens von lhnen die Entschadigung nicht
ermittelt oder nicht gezahlt werden, ist der Lauf der Frist so lange gehemmt.

Wir sind berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, wenn

a) Zweifel Gber Ihre Berechtigung zum Zahlungsempfang bestehen, und zwar bis zur Beibringung
des erforderlichen Nachweises;

b) eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens gegen Sie
eingeleitet wurde, bis zur Erledigung dieser Untersuchung.

Wird der Entschadigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr gerichtlich geltend
gemacht, nachdem wir lhnen gegentiber den erhobenen Anspruch zumindest mit der Anfiihrung
einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und der diesbezlglichen gesetzlichen oder
vertraglichen Bestimmungen sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt haben, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Im Ubrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG zur Entschadigungszahlung.

Artikel 17 - Rechtsverhaltnis nach dem Schadenfall

1.

Nach Eintritt des Versicherungsfalls kdnnen wir kiindigen, wenn wir den Anspruch auf die
Versicherungsleistung dem Grunde nach anerkannt oder die Versicherungsleistung erbracht haben
oder wenn Sie einen Anspruch auf Vertragsleistung arglistig erhoben haben. Die Kuindigung ist
innerhalb eines Monats von uns vorzunehmen

e nach Anerkennung dem Grunde nach;
e nach erbrachter Versicherungsleistung;
. nach Ablehnung des arglistig erhobenen Anspruches auf Versicherungsleistung.

Die Kiindigung hat unter Einhaltung einer einmonatigen Kiindigungsfrist zu erfolgen. Falls Sie einen
Anspruch arglistig erhoben haben, kdnnen wir mit sofortiger Wirkung kiindigen.

Nach Eintritt des Versicherungsfalls kdnnen Sie in den in Punkt 1 genannten Fallen kindigen,
dartber hinaus auch noch, wenn wir einen gerechtfertigten Anspruch auf die Versicherungsleistung
ablehnen oder seine Anerkennung verzogern.
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3.

In allen Fallen ist die Kindigung innerhalb eines Monates von lhnen vorzunehmen

e nach Anerkennung dem Grunde nach;

¢ nach erbrachter Versicherungsleistung;

e nach Ablehnung des gerechtfertigten Anspruches auf die Versicherungsleistung;

¢ nach Rechtskraft des Urteiles im Fall eines Rechtsstreites vor Gericht;

o nach Falligkeit der Versicherungsleistung bei Verzégerung der Anerkennung (Artikel 16).

Die Kiindigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
erfolgen.

Uns steht die bis zur Vertragsauflésung anteilige Pramie zu.

Artikel 18 - In welcher Form miissen Sie Erklarungen abgeben?

1.

Die Rucktrittserklarung unterliegt ausschlie3lich den in der Rucktrittsrechtsbelehrung genannten
Formvorschriften.

Fur samtliche sonstigen Anzeigen, Erklarungen und Informationen, die Sie als Versicherungsnehmer
an uns als Versicherer richten, ist die geschriebene Form erforderlich, sofern die Schriftform nicht
ausdrucklich und mit gesonderter Erklarung vereinbart wurde.

Der geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus der die
Person des Erklarenden hervorgeht. Eine eigenhandige Unterschrift des Erklarenden ist in der
geschriebenen Form nicht erforderlich. Anzeigen, Erklarungen und Informationen in geschriebener
Form kénnen zum Beispiel per Telefax, E-Mail oder auf dem Postweg Ubermittelt werden.

Schriftform bedeutet, dass dem Erklarungsempfanger das Original der Erklarung mit eigenhandiger
Originalunterschrift des Erklarenden zugehen muss. Auch eine qualifizierte elektronische Signatur
(gemalf § 4 Signatur- und Vertrauensdienstegesetz) erfilllt das Schriftformerfordernis.

Die geschaftliche Korrespondenz sowie samtliche Erklarungen durch uns erfolgen in geschriebener
Form oder in Schriftform und in deutscher Sprache. Die Versicherungspolizze wird in deutscher
Sprache ausgestellt.

Wenn Sie lhren Wohnort wechseln, mussen Sie uns |hre neue Adresse mitteilen. Andernfalls richten
wir unsere Erklarungen rechtswirksam an die letzte von lhnen uns bekanntgegebene Adresse. Wenn
Sie lhren Wohnort in ein Land auRerhalb Europas verlegen, missen Sie uns eine Person innerhalb

Osterreichs benennen, die bevollmé&chtigt ist, unsere Erklarungen an Sie entgegenzunehmen. Nach
Erhalt des Versicherungsfalls kdnnen wir eine Ablehnung, einen Rucktritt oder eine Anfechtung auch
von einem berechtigten Dritten gegeniber rechtswirksam erklaren.

Artikel 19 - Wann kommt es zu einer stillschweigenden Verlangerung des Versicherungsvertrages?

1.

Der Vertrag gilt zunachst fir die in der Polizze festgesetzte Dauer. Betragt diese mindestens ein
Jahr, gilt das Versicherungsverhaltnis jedes Mal um ein Jahr verlangert, wenn es nicht spatestens
einen Monat vor Ablauf der Vertragslaufzeit von einem der Vertragspartner in geschriebener Form
gekundigt worden ist. Die Kiindigung wird erst mit Zugang beim anderen Vertragspartner wirksam
und ist rechtzeitig, wenn sie spatestens ein Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages einlangt.
Langt die Kundigung rechtzeitig ein, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der vereinbarten
Vertragslaufzeit.
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2. Sind Sie Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 Konsumentenschutzgesetzes (KSchG), kénnen

Sie ein Versicherungsverhaltnis, das Sie fiir eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen
sind, zum Ende des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres in geschriebener Form
kiindigen (Kiindigungsfrist ebenfalls ein Monat).

Erfolgt jedoch keine Kiindigung, kénnen in der Folge beide Vertragspartner den damit auf
unbestimmte Zeit abgeschlossenen Versicherungsvertrag jeweils zum Ablauf eines
Versicherungsjahres kiindigen. Fir diese Kiindigung gelten obige Bestimmungen analog.

Fur Versicherungsvertrage, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des
Versicherungsnehmers gehdren (sogenannte Verbrauchervertrage, das sind Vertrage mit
Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG) gelten folgende Vereinbarungen:

a)  Wir verpflichten uns, Sie friihestens fiinf und spatestens drei Monate vor Ablauf der
vereinbarten Vertragsdauer dariiber zu informieren, dass Sie den Versicherungsvertrag zum
Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer kiindigen kénnen. Weiters verpflichten wir uns, Sie Uber
die mit der Kiindigungsmdglichkeit verbundenen Rechtsfolgen zu informieren (siehe dazu die
folgenden Punkte b und c).

b) Sie haben ab Zugang der oben erwahnten Verstandigung - aber auch schon davor - die
Maoglichkeit, Ihren Versicherungsvertrag zum Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer zu
kindigen. Auch fur diese Kindigung gelten die Bestimmungen von Punkt 1.

c) Wenn Ihre Kiindigung nicht spatestens ein Monat vor Ablauf der Vertragsdauer bei uns einlangt,
verlangert sich der Versicherungsvertrag auf unbestimmte Zeit. Der damit auf unbestimmte Zeit
abgeschlossene Versicherungsvertrag kann von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer
Klndigungsfrist von einem Monat jeweils zum Ablauf eines Versicherungsjahres gekiindigt
werden. Auch fir diese Kiindigung gelten die Bestimmungen von Punkt 1.

5. Betragt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kindigung.

Artikel 20 - Schaden durch Terrorakte

1.

Ausschluss von Schaden durch Terrorakte

Neben den in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen fiir die Haushaltversicherung
WohnlichER GO! Basis 2025 angefiihrten nicht versicherten Schaden, sind zusatzlich
ausgeschlossen - sofern sie Giberhaupt Gegenstand des Versicherungsvertrages sind - ohne
Rucksicht auf andere mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, die zur gleichen Zeit oder in einer
vom Schaden abweichenden Reihenfolge stattfinden, jegliche Art von Schaden, Verlusten, Kosten
oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im
Zusammenhang stehen mit jeglicher Art von Terrorakten.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind auch - sofern sie Uberhaupt Gegenstand des
Versicherungsvertrages sind - jegliche Art von Schaden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die
direkt oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit
Handlungen, die zur Eindammung, Vorbeugung oder Unterdriickung von Terrorakten ergriffen
werden oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen.

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung
politischer, ethnischer, religidser, ideologischer oder ahnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder
Schrecken in der Bevdlkerung oder Teilen der Bevdlkerung zu verbreiten und dadurch auf eine
Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen. Sind Sie als Versicherungsnehmer
Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so haben Sie nachzuweisen, dass ein
Schaden weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang mit einem Terrorakt steht.
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2. Einschluss von Schaden durch Terrorakte

Der Ausschluss gemaf Punkt 1 wird nach Maligabe der nachfolgenden Bestimmungen aufgehoben.
Das Risiko von Schaden durch Terrorakte wird von uns als Versicherer in den Osterreichischen
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken eingebracht, dessen Mitglieder ausschlieflich
entsprechend ihrem Anteil haften.

2.1. Ausgeschlossene Schaden:

2.2

23.

2.4.

Im Rahmen dieser Bestimmung besteht, unabhangig vom Gegenstand des
Versicherungsvertrages, keine Deckung fur

a) Betriebsunterbrechungsschaden jeglicher Art, die sich aus dem Einschluss von
Ruckwirkungsschaden fur Abnehmer- und Zuliefererrisiken oder aus
Zugangsbeschrankungen ergeben;

b) Schaden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch einen
Ausfall von Versorgungsleistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation)
verursacht werden;

c) Schaden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch
biologische oder chemische Kontamination verursacht werden; unter Kontamination ist
die Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder Einschrankung der Nutzung von
Sachen aufgrund der Auswirkungen chemischer und/oder biologischer Substanzen zu
verstehen.

d) Schaden im Rahmen einer Transport- oder Kunstgegenstandeversicherung.

Ortlicher Geltungsbereich

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die in Osterreich gelegenen versicherten Risiken.
Entschadigungshdchstgrenze

Schaden durch Terrorakte sind pro Kalenderjahr bis zur Hohe der Gesamtversicherungssumme
(Sach- und Betriebsunterbrechungsversicherung zusammen), ist diese jedoch hdher als
5.000.000 Euro, dann nur bis zu diesem Betrag, versichert.

Diese Entschadigungshdchstgrenze unterliegt keiner Wertanpassung. Sie stellt die maximale
Entschadigung je versichertem Risikoort und Versicherungsnehmer dar und zwar auch dann,
wenn mehrere Versicherungsvertrage, die tiber den Osterreichischen Versicherungspool
versichert sind, fir das vom Schaden betroffene Risiko bestehen.

Klrzung der Entschadigung

Das Risiko von Schaden durch Terrorakte wird von uns in den Osterreichischen
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken eingebracht, der fiir versicherte Schaden
durch Terrorakte pro Schadenereignis und pro Kalenderjahr eine Entschadigungsgrenze von
200.000.000 Euro zuziiglich allfalliger Staatshaftung vorsieht. Ubersteigen die versicherten
Schaden durch Terrorakte bei den in den Pool eingebrachten Risiken pro Kalenderjahr
insgesamt die im Pool vorgesehene Entschadigungsgrenze, so werden die auf die einzelnen
Anspruchsberechtigten entfallenden Entschadigungen verhaltnismaRig derart gekirzt, dass sie
zusammen die Entschadigungsgrenze des Osterreichischen Versicherungspools zur Deckung
von Terrorrisiken pro Kalenderjahr nicht Gbersteigen.
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2.5. Falligkeit der Entschadigung

Die Entschadigung ist fallig, sobald feststeht, dass keine Kiirzung erfolgt oder in welchem
Ausmal eine Kiirzung erfolgen muss.

3. Geltungsdauer
Punkt 2 kann unabhangig von den sonstigen Bestimmungen dieses Artikels oder des Vertrages fur
sich allein von uns unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem Monat gekindigt werden.
Darlber hinaus endet die Geltungsdauer des Punktes 2 jedenfalls dann, wenn der Osterreichische
Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken seine Tatigkeit einstellt. Die Einstellung der
Tatigkeit wird im Amtsblatt der Wiener Zeitung veréffentlicht.

4. Schlussbestimmung zu Schaden durch Terrorakte

Die Bestimmungen dieses Artikels lassen alle anderen Bestimmungen des Versicherungsvertrags
unberihrt. Dies gilt insbesondere auch fir die Ausschlisse.
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Teil B - Haushaltversicherung

Artikel 21 - Versicherungssumme

Unsere Leistung ist mit der in der Polizze ausgewiesenen Versicherungssumme begrenzt. Fur Antiquitaten,
Kunstgegenstande, Pelze und handgekniipfte "echte" Teppiche ist die Versicherungsleistung mit einem
Drittel der ausgewiesenen Versicherungssumme begrenzt.

1. Berechnungsgrundlage der Versicherungssumme

Die Versicherungssumme wird auf Basis der Quadratmeteranzahl der Wohnnutzflache des
versicherten Objektes ermittelt. Als Wohnnutzflache qilt die fir Wohnzwecke dienende
Bodenflache der versicherten Wohnung bzw. des Eigenheimes inklusive der fur diese Zwecke
verwendeten Keller- und Dachbodenraume. Soweit der Inhalt von Kanzleien/Ordinationen
mitversichert wird, ist die Nutzflache dieser Raume ebenfalls hinzuzurechnen. Unberiicksichtigt
bleiben offene Balkone und Terrassen. Jede Veranderung der Wohnnutzflache wahrend der
Vertragslaufzeit aufgrund von Aus- und Zubauten (Beispiele daflir kbnnen sein:
Dachbodenausbau, Umgestaltung der Kellerbereiche zu Wohn- oder Wellnesszwecken,
Errichtung eines Sommer- oder Wintergartens, SchlieRung von Balkon oder Loggia) oder
Wohnungswechsel ist uns vor Beginn der Arbeiten bzw. vor Ubersiedlung zu melden.
Unrichtige Quadratmeterangaben fuhren zur Leistungskirzung (siehe dazu auch Punkt 2).

2. Unrichtige Quadratmeterzahl/Unterversicherung

Ist die tatsachliche Wohnnutzflache groRer als die Flache, die der Berechnung der
Versicherungssumme zugrunde liegt, wird die Ersatzleistung in diesem Verhaltnis geklrzt. Das
bedeutet im Schadenfall: Der Versicherer wird nur den Teil des Schadens ersetzen, der sich
zum Gesamtschaden so verhalt, wie die der Pramienberechnung zugrunde liegende
Wohnnutzflache zur tatsdchlichen Wohnnutzflache der Wohnung bzw. des Eigenheimes. Da die
Pramienberechnung ausschlieRlich auf Basis der angegebenen Quadratmeterzahl
vorgenommen wird, gilt dies auch fur den Fall, dass die Versicherungssumme mindestens dem
Neuwert des Wohnungsinhaltes entspricht. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, sofern
die Abweichung nicht mehr als 10% betragt.

3. Wertanpassung

Die Versicherungssumme bzw. Pramienbemessungsgrundlage erhéht oder vermindert sich
jahrlich bei Hauptfalligkeit der Pramie um den Prozentsatz, der den Veranderungen der
Verbraucherpreise gemal dem Index der Verbraucherpreise (laut Veroffentlichung der Statistik
Austria) seit der letzten Pramienhauptfalligkeit bzw. der letzten Wertanpassung entspricht. Es
werden daher jene Indizes herangezogen, die jeweils drei Monate vor der Hauptfalligkeit
Gultigkeit hatten. Wird der genannte Index nicht mehr veréffentlicht, so wird der an seine Stelle
getretene Index der Statistik Austria herangezogen. Im gleichen Ausmaf} wird die Pramie erhdht
oder vermindert. Der Ausgangsindex ist in der Polizze angefuhrt. Diese Vereinbarung ist
obligatorisch und kann wahrend der Dauer des Vertrages nicht separat gekindigt werden.

Artikel 22 - Welche Sachen und Kosten sind versichert?

1. Versicherte Sachen

1.1.

1.2.

Versichert ist Ihnr gesamter Wohnungsinhalt. Dieser umfasst alle beweglichen Sachen, die dem
privaten Gebrauch oder Verbrauch dienen und in Ihrem Eigentum oder im Eigentum der mit
Ihnen in hauslicher Gemeinschaft lebenden Personen (als Nachweis gilt der Meldezettel fir
diesen Wohnsitz) stehen.

Fremde Sachen in lhrer Wohnung oder in Ihrem Eigenheim - das sind Sachen auflerhalb der
Eigentumsverhaltnisse gemal Punkt 1.1 - sind mitversichert, wenn fur diese nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Entschadigung verlangt werden kann (Subsidiardeckung).
Sachen der Mieter, Untermieter und der gegen Entgelt beherbergten Gaste sind nicht

mitversichert.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zum Wohnungsinhalt gehdren auch folgende Baubestandteile und folgendes Gebaudezubehor:

Malerei, Tapeten, Verfliesungen, Bodenbelage, Wand- und Deckenverkleidungen,
Wohnungsheizungs- und Klimaanlagen, Badezimmereinrichtungen, Klosetts und Armaturen.
Weiters Markisen und Sonnensegel inklusive Wind- und Sonnensensoren, Rollladen,
AuBenjalousien, Loggia-, Balkon- und Terrassenverbauten.

Die in Punkt 1.3 genannten versicherten Sachen gehéren dann nicht zum Wohnungsinhalt,
wenn sie sich in einem Ein- oder Zweifamilienhaus befinden und Sie als Wohnungsinhaber
Eigentimer dieses Gebaudes sind. In allen anderen Fallen besteht kein Versicherungsschutz,
wenn aus einer bestehenden Gebaudeversicherung Deckung besteht (Subsididrdeckung).

Die Einrichtung von Fremdenzimmern bei nicht gewerbsmaRiger Fremdenbeherbergung.

Gebaude- und Innenverglasungen (ohne Flachenbegrenzung), die zu den von lhnen
ausschlieBlich benitzten Raumen gehoéren. In Zweifamilienwohnhausern ist die Verglasung in
gemeinsamen Kellern, Gangen und Dachbdden versichert. Sofern bei ERGO neben
gegenstandlicher Haushaltversicherung im gleichen Versicherungsvertrag auch eine
Eigenheimversicherung WohnlichER GO! fiir das gleiche Risiko abgeschlossen wurde, gilt die
Glasbruchdeckung auch fiir die Aul3enverglasung (Fenster- und Turverglasungen) von in der
Eigenheimversicherung mitversicherten Nebengebauden. Sind Buros und Ordinationen des
Versicherungsnehmers in diesem Vertrag mitversichert, gilt die Glasbruchdeckung auch fir
diese Radume. Verglasungen von anderen gewerblich genutzten Rdumen sind nicht
mitversichert. Weitere Definitionen zur Glasbruchversicherung finden Sie im Artikel 23, Punkt 5.

Balkon-/Terrassenblumen und dazugehdrige Gefalie.

Antennenanlagen inkl. Parabolspiegel auf dem in der Polizze angefiihrten versicherten
Grundstuck und in lhrem Eigentum.

Postkasten und Millsammelgefalle auf und unmittelbar vor dem in der Polizze angeflhrten
versicherten Grundstuck.

1.10.Nur wenn vereinbart und in der Polizze ausgewiesen: Die Einrichtung von arztlichen

Ordinationsraumen und zahnarztlichen bzw. zahntechnischen Ateliers/arztlichen
Ordinationsrdumen in Wohnungen. Die Einrichtungen und Instrumente sind mitversichert,
soweit sie sich in lhrer Wohnung oder in Raumen befinden, die mit Ihrer Wohnung unmittelbar
in Verbindung stehen. Die zur zahnarztlichen bzw. zahntechnischen Praxis notwendigen
Edelmetalle sind im Rahmen der fiir Bargeld bedingungsgemal vorgesehenen Grenzbetrage
mitversichert. Der Versicherer haftet jedoch nicht, wenn Sachen der Patienten durch einfachen
Diebstahl (Artikel 23, Punkt 4.1.4) entwendet werden. Bei den versicherten elektrischen
Maschinen, Apparaten und elektrischen Einrichtungen, die der Ausiibung eines Berufes dienen,
sind Uberspannungsschaden durch Stromschwankungen und durch indirekten Blitzschlag nicht
versichert.

.Nur wenn vereinbart und in der Polizze ausgewiesen: Die Einrichtung von Kanzleien von

Rechtsanwalten und Notaren sowie kommerzielle Blros. Die Einrichtung der Kanzlei
einschlieBlich Bliromaschinen ist mitversichert, soweit sie sich in Ihrer Wohnung oder in
Raumen befinden, die mit lhrer Wohnung unmittelbar in Verbindung stehen. Wir haften jedoch
nicht, wenn Sachen der Kunden durch einfachen Diebstahl (Artikel 26, Punkt 4.1.4) entwendet
werden. Bei den versicherten elektrischen Maschinen, Apparaten und elektrischen
Einrichtungen, die der Ausiibung eines Berufes dienen, sind Uberspannungsschéden durch
Stromschwankungen und durch indirekten Blitzschlag nicht versichert.
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2. Nicht versicherte Sachen
2.1. Baubestandteile und Gebaudezubehor - siehe dazu auch die Punkte 1.3 und 1.4.

2.2. Baubestandteile und Gebaudezubehor, wenn diese noch nicht fix montiert sind; Handelswaren,
Geschafts- und Sammelgelder.

2.3. Kraftfahrzeuge und Anhanger aller Art, Luftfahrzeuge, Motor- und Segelboote samt Zubehor.
3. Versicherte Kosten

Darunter verstehen wir die nachgenannten Kosten, die im Rahmen eines versicherten Schadenfalles
entstehen kénnen, aber mit den Wiederbeschaffungs- oder Wiederherstellungskosten der
versicherten Sachen nicht unmittelbar zusammenhangen.

Zusatzlich zur Versicherungssumme sind folgende Kosten versichert:

zusatzlich bis 15 %
Nebenkosten der Versicherungs-
summe
zusatzlich bis 12
Ersatzwohnung nach einem ersatzpflichtigen Schadenereignis Monate, maximal
30.000 Euro

3.1. Nebenkosten sind Aufraumungs-, Abbruch-, De- und Remontagekosten, Bewegungs- und
Schutzkosten, Reinigungskosten, Feuerldschkosten, Entsorgungskosten, Kosten fiir die
Deponie des Schutts und der nicht mehr verwendbaren Reste auf der nachsten geeigneten
Ablagerungsstatte sowie die Kosten fir die Behandlung von gefahrlichem Abfall.
Begriffsdefinitionen dieser jeweiligen Kosten finden Sie unter Punkt 3.1.1 ff.

Diese Kosten miissen verursacht werden durch
e einein diesem Vertrag versicherte Gefahr;
e am versicherten Ort befindliche versicherte Sachen.

Bei verschiedenen, gesetzlich zulassigen Moglichkeiten der Entsorgung ist nur die
kostengunstigste Abwicklung versichert. Entsorgungskosten, die durch Kontamination von
Gewassern oder Luft verursacht werden, sind nicht versichert. Bei Vermischung von
versicherten mit nicht versicherten Sachen werden nur die Entsorgungskosten fir die
versicherten Sachen ersetzt.

3.1.1. Aufrdumungs- und Abbruchkosten sind Kosten fiir den notwendigen Abbruch
stehengebliebener und vom Schaden betroffener Teile, sowie fir das Aufrdumen
einschlieBlich Sortieren der Reste und Abfalle am versicherten Ort - soweit sie
versicherte Sachen betreffen.

3.1.2. De- und Remontagekosten sowie Bewegungs-, Schutz- und Reinigungskosten sind
Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verandert, gereinigt
oder geschiitzt werden miissen; insbesondere sind das Kosten flir De- und Remontage
von Wohnungseinrichtungen.

3.1.3. Feuerldschkosten sind die durch Brandbekdmpfung entstehenden Kosten,
ausgenommen Kosten gemaf Punkt 4. Kosten flir Leistungen der im &ffentlichen
Interesse oder auf behdrdliche Anordnung tatig gewordenen Feuerwehren und andere
zur Hilfe Verpflichteter sind nur dann versichert, wenn sie gesetzlich gerechtfertigt Ihnen
angelastet werden.
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3.2

3.1.4. Entsorgungskosten sind Kosten fiir Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und Deponierung
vom Schaden betroffener versicherter Sachen.

3.1.5. Gefahrlicher Abfall und Problemstoffe sind im Sinn des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG)
zu verstehen.

3.1.6. Behandlungskosten sind Kosten fir MalRnahmen, die dazu dienen, gefahrlichen
Abfall/Problemstoffe im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) zu verwerten,
zu beseitigen oder deponierfahig zu machen. Die Kosten einer hdchstens
sechsmonatigen Zwischenlagerung sind im Rahmen der Versicherungssumme
unter der Voraussetzung versichert, dass die Zwischenlagerung uns unverziglich
gemeldet wurde.

3.1.7. Deponierungskosten sind Kosten der Deponierung einschlieBlich der fiir die Deponierung
zu entrichtenden offentlichen Abgaben.

Kosten fiir eine Ersatzwohnung nach einem ersatzpflichtigen Schadenereignis: Wird durch
einen ersatzpflichtigen Schaden die von lhnen dauernd bewohnte Wohnung bzw. |hr Eigenheim
ganz oder teilweise unbenutzbar und ist der Verbleib in den benutzbar gebliebenen Teilen der
Wohnung bzw. des Eigenheimes nicht zumutbar, werden die nachweisbaren Mehrkosten, die
sich aus der Anmietung einer Wohnung gleicher Art, Gro3e und Lage bzw. angemessener
Kosten fur Hotelrdumlichkeiten ergeben, ersetzt. Die Leistung ist fur die Dauer von héchstens
12 Monaten ab Eintritt des Versicherungsfalles, jedoch gesamt mit maximal 30.000 Euro
(zusatzlich zur Versicherungssumme) begrenzt.

Im Rahmen der Versicherungssumme sind folgende Kosten versichert:

Schadenminderungskosten v
Sachschaden durch Einsatzkrafte bis 1.000 Euro
Notverglasungs- oder Notverschalungskosten 4
W?ederbeschaffungskosten fur Dokumepte sowie Gebihren fir die V:rlzifhzjrfr?grs-
Wiederbeschaffung von Bank- und Kreditkarten

summe
Kosten des Aufgebotsverfahrens v

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Schadenminderungskosten sind Kosten fir MaRnahmen (auch erfolglose), die Sie im
Schadenfall zur moglichen Abwendung oder Minderung des Schadens bzw. zur
Brandbekampfung aufgewendet haben.

Sachschaden durch Einsatzkrafte als Folge eines Einsatzes von Feuerwehr, Polizei,
Rettung oder einer anderen Hilfsorganisation gelten mitversichert, wenn ein Fehlalarm
eines Feuer- oder Rauchmelders oder einer Alarmanlage diesen ausgeldst hat und dieser
Schaden nicht von der Einsatzorganisation oder einem anderen Versicherer (z.B.:
Gebaudeversicherer) ibernommen wird. Die Ersatzleistung ist mit 1.000 Euro je
Schadenfall und Versicherungsjahr begrenzt.

Notverglasungskosten sind Kosten fiir eine Notverglasung oder Notverschalung anlasslich
eines ersatzpflichtigen Glasbruchschadens.

Bei Vernichtung oder Abhandenkommen von Dokumenten im Zuge eines ersatzpflichtigen
Schadenfalles Gbernehmen wir die Kosten fiir die Wiederbeschaffung sowie einer allfallig
notwendigen Kraftloserklarung.

Bei Verlust von Sparbichern mit Losungswort, Kredit-, Sparkonto- und Bankomatkarten im
Zuge eines ersatzpflichtigen Schadenfalles, werden von uns die Kosten der Sperre sowie eines
allféllig notwendigen Kraftloserklarungsverfahrens gemaf den Bestimmungen des
Kraftloserklarungsgesetzes im Inland und die GebUhren fur die Wiederbeschaffung
Uubernommen.

Seite 15 von 68




Allgemeine Bedingungen fiir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025

Diese Kosten sind mitversichert, wenn fur diese nicht anderwartig Entschadigung verlangt
werden kann (Subsididrdeckung). Die Leistung ist mit 2% der Versicherungssumme begrenzt.

4. Nicht versicherte Kosten

Kosten, die durch Gesundheitsschaden bei Erflllung der Rettungspflicht verursacht werden.

Artikel 23 - Welche Gefahren und Schaden sind versichert?

1.

Feuerversicherung

Brand (der Brandherd ist mitversichert)

Direkter Blitzschlag

Indirekter Blitzschaden

Explosion

Implosion

Verpuffung (inklusive der damit verbundenen Verruflungsschaden

Flugzeugabsturz (auch unbemannt)

L

1.1.

1.2.

Versichert sind Schaden, die durch die unmittelbare Einwirkung der unter Punkt 1 genannten
Gefahren entstehen. Weiters versichert sind die unmittelbaren Folgen - auch durch Léschen,
Niederreiflen oder Ausrdumen - sowie das Abhandenkommen bei diesen Ereignissen.

1.1.1.

Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemalien Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag (Schadenfeuer). Bei
einem ersatzpflichtigen Feuerschaden gilt der Brandherd mitversichert.

. Als direkter Blitzschlag gilt die unmittelbare, direkte Kraft- oder Warmeeinwirkung des

Blitzes auf versicherte Sachen. Die Beschadigung oder Zerstérung ist gegeben, wenn
diese Einwirkung optisch erkennbare Spuren an den versicherten Sachen hinterlasst.

. Ein indirekter Blitzschaden liegt vor, wenn der Blitz nicht direkt in die versicherten Sachen

einschlagt, sondern sich durch Uberspannung, Steigerung der Stromstérke oder Einfluss
der atmospharischen Elektrizitat auswirkt.

. Als Explosion gilt eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen

beruhende, plétzlich verlaufende Kraftau3erung.

. Eine Implosion ist die plétzliche Zerstérung eines Hohlkérpers durch duBeren Uberdruck

infolge eines inneren Unterdruckes.

. Verpuffungsschaden in Kacheléfen und damit verbundene Verrullungsschaden sind

Schaden an Kachel6fen und damit verbundene Rul3- und Rauchschaden, die infolge
eines unvollstdndigen Verbrennungsvorganges mit geringer Druckwelle und ohne Knall
entstanden sind.

. Als Flugzeugabsturz gilt der Absturz oder Anprall von (auch unbemannten) Luft- oder

Raumfahrzeugen, deren Teile oder Ladung.

Folgende Schaden sind nicht versichert:

1.2.1.

1.2.2.

Schéaden an Sachen, die bestimmungsgemal einem Nutzfeuer, der Warme oder Rauch
ausgesetzt werden.

Schaden an Sachen, die in ein Nutzfeuer fallen oder geworfen werden.
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1.2.3. Schaden an Elektrogeraten durch die Energie des elektrischen Stromes. Siehe dazu aber

Punkt 1.1.3.

2. Leitungswasserversicherung

Austritt von Leitungswasser 4

Frost

v

Folgeschaden am versicherten Wohnungsinhalt durch Austritt von Wasser
aus Aquarien

bis 10% der
Versicherungs-
summe

Folgeschaden am versicherten Wohnungsinhalt durch Austritt von Wasser
aus Wasserbetten, Zimmerbrunnen und Wassersaulen

bis 10% der
Versicherungs-
summe

21.

2.2.

Versichert sind Sachschaden, die an den versicherten Sachen

e durch die unmittelbare Einwirkung von Leitungswasser

e durch den plétzlichen Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten, Zimmerbrunnen und
Wassersaulen

verursacht werden. Versichert sind auch Frostschaden an Heizungsanlagen,
Badezimmereinrichtungen, Klosetts, Armaturen und angeschlossenen wasserfihrenden
Einrichtungen, wenn diese Sachen gemal Artikel 22 zum Wohnungsinhalt gehéren. Sole, Kuhl-
und Kaltemittel aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sind Leitungswasser
gleichgestellt.

2.1.1.

Unter Austritt von Leitungswasser verstehen wir das bestimmungswidrige Austreten von
Leitungswasser aus wasserfliihrenden Rohrleitungen, Armaturen oder angeschlossenen
Einrichtungen.

. Unter den Begriff Frost fallen Frostschaden an Heizungsanlagen,

Badezimmereinrichtungen, Klosetts, Armaturen und angeschlossenen wasserfuhrenden
Einrichtungen, wenn diese Sachen gemal Artikel 22 zum Wohnungsinhalt gehéren.

. Der bestimmungswidrige Austritt von Wasser aus Aquarien gilt inklusive etwaiger

Folgeschaden am Aquarieninhalt (Lebewesen und Pflanzen) bis 10% der
Versicherungssumme mitversichert.

. Der bestimmungswidrige Austritt von Wasser aus Wasserbetten, Zimmerbrunnen und

Wassersaulen gilt bis 10% der Versicherungssumme mitversichert.

Folgende Schaden sind nicht versichert:

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Schéden durch Grund- oder Hochwasser, Uberschwemmung, Muren, durch Wasser aus
Witterungsniederschlagen oder dadurch verursachten Ruckstau.

Schaden, die vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind, auch wenn sie erst
nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten.

Schaden durch Anlagen, die ausschliel3lich Witterungsniederschlage ableiten.
Schaden durch Austreten von Wasser aus Schwimmbecken.

Schaden durch Holzfaule, Vermorschung oder Schwammbildung, ohne Ricksicht
auf mitwirkende Ursachen, also auch dann nicht, wenn derartige Schaden durch
Leitungswasser verursacht werden.
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2.2.6.

Schaden durch Austritt von Wasser aus Silikonfugen (Wartungsfugen).

3. Sturmversicherung

Sturm, Hagel, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch ‘ 4

3.1.

3.2

Versichert sind Sachschaden, die an den versicherten Sachen

e durch die unmittelbare Einwirkung einer unter Punkt 3 versicherten Gefahr entstehen,

durch die nachweisbare unvermeidliche Folge daraus und/oder Abhandenkommen
unmittelbar dabei entstehen.

. Als Sturm gilt ein Wind mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h.
. Hagel ist ein witterungsbedingter fester Niederschlag in Form von Eiskdrnern.

. Schneedruck ist die Gewichtskraftauswirkung naturlich angesammelter (ruhender oder

zusammengerutschter, nicht aufprallender) Schnee- und/oder Eismassen.

. Felssturz und Steinschlag ist das naturbedingte Ablésen und Abstlirzen von Erd- und

Gesteinsmassen von Felswanden und Steilbdschungen.

. Erdrutsch ist eine naturbedingte Abwartsbewegung von Erd- und Gesteinsmassen auf

einer unter der naturlichen Oberflache liegenden Gleitbahn.

Folgende Schaden sind nicht versichert:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Schaden durch einen Wind von weniger als 60 km/h.

Schaden durch Niederschlags- und Schmelzwasser, Hochwasser, Uberschwemmung,
Lawinen, Lawinenluftdruck, Erdsenkung, Muren, Erdbeben, witterungsbedingtem Kanalriickstau
und Grundwasser.

Schaden durch Grundfeuchte und Langzeiteinwirkungen.

Schaden durch Bewegung von Felsbldcken, Gesteinsteilen oder Erdmassen, wenn diese
Bewegung durch Erdaufschuttungen bzw. -abgrabungen, Sprengungen oder die
ErschlieRung gasférmiger, flissiger oder fester Stoffe aus dem Erdinneren verursacht
wurde.

Beeintrachtigungen ohne Auswirkungen auf die Brauchbarkeit, Funktionsfahigkeit oder
Nutzungsdauer der versicherten Sachen.

Schaden durch Baumangel sowie mangelnde Instandhaltung des Objektes, wenn der
Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte Person gleichzeitig auch
Gebaudeeigentimer ist.
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4. Einbruchdiebstahlversicherung

Versuchter oder vollbrachter Einbruchdiebstahl

Vandalismus

Einfacher Diebstahl
von Bargeld in Euro oder fremden Wahrungen bis 200 Euro
von Wohnungsinhalt bis 1.500 Euro

Beraubung 4

4.1. Versichert sind Schaden durch versuchten oder vollbrachten Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
einfachen Diebstahl und Beraubung.

4.1.1. Ein Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Téter in die versicherten Rdumlichkeiten

e einbricht durch Eindriicken, Aufbrechen oder Durchstol3en von Tlren, Fenstern,
Wande, FuRbéden oder Decken. Diese Baubestandteile miissen die versicherten
Raumlichkeiten von den aul3erhalb derselben liegenden Flachen oder
Raumlichkeiten abgrenzen;

e durch Offnungen einsteigt, die nicht zum Eintritt bestimmt sind, ein erschwerendes
Hindernis darstellen und eine normale Fortbewegung nicht gestatten;

¢ heimlich einschleicht oder versteckt und aus den versicherten Raumlichkeiten
Sachen zu einem Zeitpunkt entwendet, in dem die Eingangstiren zu den
versicherten Raumlichkeiten versperrt sind;

¢ mit schlossfremden Werkzeugen oder falschen Schlisseln eindringt. Falsche
Schlissel sind widerrechtlich angefertigte Schliissel. Die Anfertigung dieser
Schlissel erfolgt ohne Zustimmung und Wissen einer daflir berechtigten Person.
Unter dieser Voraussetzung gelten auch Ultraschall6ffner, Funkdffner oder andere
elektrische Schlielinstrumente (zum Beispiel: Code-Karten) als falsche Schliissel;

e mit richtigen Schlisseln (Original- oder rechtmaflig angefertigte Duplikatschllssel)
eindringt, die der Tater sich durch Einbruch in andere als die versicherten Rdume
eines Gebdudes oder durch Raub angeeignet hat. Die Originale oder rechtmafig
angefertigten Duplikate von Ultraschall6ffnern, Funkoffnern oder anderen
elektrischen Schliel3instrumenten sind dem richtigen Schllssel gleichgestellt.

4.1.2. Ein Einbruchdiebstahl in versperrte Geldschranke oder Mauersafes mit Hilfe richtiger
Schlissel liegt nur vor, wenn sich der Tater diese Schlissel durch Einbruchdiebstahl in
andere als die versicherten Raume eines Gebaudes oder durch Raub angeeignet hat.
Das Offnen von Schidssern eines Geldschrankes oder Mauersafes durch Eingabe des
richtigen Codes gilt nicht als Offnen mit richtigen Schliisseln.

4.1.3. Vandalismus ist die vorsatzliche Zerstérung oder Beschadigung versicherter Sachen,
nachdem der Tater durch Einbruch gemaR Punkt 4.1.1. in die versicherten
Raumlichkeiten gelangt ist.

4.1.4. Einfacher Diebstahl liegt vor, wenn der Tater versicherte Sachen entwendet, ohne dass
ein Einbruchdiebstahl gemal Punkt 4.1.1 oder eine Beraubung gemaf Punkt 4.1.5
vorliegt. Der einfache Diebstahl ist nur bei Entwendung aus der Wohnung und fir die im
Freien auf dem versicherten Grundstiick und im Stiegenhaus versicherten Sachen
gedeckt. Die Haftung fir Bargeld in Euro und fremden Wahrungen zusammen ist mit 200
Euro und fir den sonstigen Wohnungsinhalt mit 1.500 Euro begrenzt. Ausgenommen
von dieser Regelung sind die Zusatzdeckungen gemaf Artikel 24, Punkt 2.2. (in Hinblick
auf Kinderwagen und Krankenfahrstihle) sowie Punkt 3.3.
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4.1.5. Beraubung liegt vor, wenn tatliche Gewalt gegen Sie, die mit lhnen in hauslicher
Gemeinschaft lebenden Personen, oder andere Personen die berechtigt in den
versicherten Raumlichkeiten anwesend sind, angewendet oder angedroht wird, um
versicherte Sachen wegzunehmen.

4.2. Haftungsbegrenzungen

Fir Bargeld in Euro und fremden Wahrungen, Inhaberpapiere, Sparblcher ohne
Losungswort, Modeschmuck und echten Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine, Briefmarken- und
Munzsammlungen ist die Haftung mit folgenden Betragen zusatzlich zur
Versicherungssumme begrenzt:

a) in-auch unversperrten - Mobeln (das sind geschlossene Kasten oder
Kommoden mit geschlossenen Laden) oder im versperrten Safe ohne
Panzerung oder freiliegend

e flr Bargeld in Euro und fremden Wahrungen, Inhaberpapiere, Sparblicher
ohne Losungswort 2.000 Euro, davon freiliegend (nicht in geschlossenen
Kasten oder Kommoden) 200 Euro;

e flir Modeschmuck, echten Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine, Briefmarken-
und Miinzsammlungen 10.000 Euro, davon freiliegend 1.500 Euro.

b) im ordngngsgeméfs versperrten Wertschutzschrank der Widerstandsklasse ENO
laut VSO-VVO-Sicherheitsklassen gilt als Haftungsbegrenzung 30.000 Euro.
Handelt es sich dabei um Wertschutzschranke der Widerstandsklasse ENO
laut VSO-VVO-Sicherheitsklassen mit weniger als 100 kg Gewicht,
mussen diese unmittelbar und massiv mit dem Mauerwerk verschraubt
sein.

c) im ordnungsgemal versperrten Geldschrank/Mauer-(Wand-)Safe der
Widerstandsklasse EN1 laut VSO-VVO-Sicherheitsklassen. Der Mauer- (Wand-)
Safe muss mit Ausnahme der Front im Mauerwerk fachgerecht einbetoniert sein.
Haftungsbegrenzung 65.000 Euro.

d) imordnungsgemal versperrten Wertschutzschrank der Widerstandsklasse EN2
laut VSO-VVO-Sicherheitsklassen gilt die Haftungsbegrenzung 100.000 Euro.

e) im ordnungsgemal versperrten Wertschutzschrank der Widerstandsklasse EN3
laut VSO-VVO-Sicherheitsklassen gilt die Haftungsbegrenzung 200.000 Euro.

Die Haftungsbegrenzungen stellen die Hochstentschadigung dar, auch fir den Fall, dass
mehrere Haushaltversicherungen flr denselben Haushalt abgeschlossen wurden.

Gemischte Aufbewahrungsweise:

Die genannten Wertsachen kdnnen auch anstatt gemaf a) in Mébeln etc. besser gesichert im
Wertschutzschrank gemaf b) oder c) oder d) oder €) untergebracht werden. In diesem Fall gilt der
Betrag fir a) zusatzlich zum Betrag fiir b) oder c) oder d) oder €) summarisch versichert. Bei
mehreren Wertschutzschranken innerhalb einer Sicherheitsklasse gemaf b) oder c) oder d) oder e)
verdoppelt sich der jeweilige Grenzbetrag fiur diese Sicherheitsklasse unabhangig von der
tatsachlichen Anzahl der Behaltnisse der gleichen Sicherheitsklasse. Die vorgenannte
Summierungsregel fir die sogenannte gemischte Aufbewahrungsweise bleibt aber davon unberthrt.

Seite 20 von 68



Allgemeine Bedingungen fiir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025

Verankerung, Montage oder Einbau:

Bestehen flr Wertschutzschranke Regelwerke oder Vorschriften fliir Verankerung, Montage oder
Einbau, sind diese verpflichtend einzuhalten. Sind diese Vorgaben nicht erfiillt, gelten die
Entschadigungsgrenzen geman Punkt a).

Uhren:

Uhren mit einem Einzelwert (Neuwert/Wiederbeschaffungswert) bis maximal 10.000 Euro gelten als
Gebrauchsgegenstand. Uber diese Grenze hinaus gelten sie als Schmuck und sind innerhalb der
Haftungsgrenzen fur Schmuck gemaR den Punkten a) bis e) zu berlcksichtigen.

Unbewohnte Risken:

Erfillt Inre Wohnung die Kriterien fiir "stdndig bewohnt" nicht - siehe dazu Artikel 26, Punkt 2.5 - sind
die in den Punkten a) bis €) genannten Haftungsgrenzen ausgeschlossen. In diesem Fall sind
Bargeld in Euro und fremden Wahrungen, Inhaberpapiere, Sparblicher ohne Losungswort,
Modeschmuck und echter Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine, Briefmarken- und Minzsammlungen
zusammen wahrend der Zeit des Unbewohntseins mit einer Hochstentschadigungsgrenze von 150
Euro versichert.

5. Glasbruchversicherung

Innen- und Gebaudeverglasungen (auch aus glasahnlichen Kunststoffen)
ohne Flachenbegrenzungen

5.1. Versichert sind die durch Bruch entstandenen Schaden an samtlichen Innenverglasungen, das
sind: Mébel- und Bilderverglasungen, Wandspiegel, Glaswaschtisch, Glasflachen von
Glasaquarien und Glasterrarien, Verglasungen von Duschkabinen, Ceran- und
Induktionskochflachen. Fir reine Kunstverglasungen (Flachgldser mit besonderer kiinstlerischer
Gestaltung) gilt eine Hochstentschadigungsgrenze von 3.000 Euro. Versichert gelten auch
Verglasungen von Haushaltsmaschinen, damit sind gemeint: Sichtfenster von Backrohr,
Mikrowellenherd, Dampfgarer und Waschmaschinen, Sichtfenster von Kaminen und
Ablageflachen von Kuihlschranken.

5.2. Versichert sind die durch Bruch entstandenen Schaden an der Gebaudeverglasung, das sind:
Tar- und Fensterverglasungen der in der Polizze bezeichneten Wohnung bzw. des
Eigenheimes. Versichert gelten auch Balkon-, Terrassen-, Loggia- und
Wintergartenverglasungen.

Sofern bei ERGO neben gegenstandlicher Haushaltversicherung im gleichen
Versicherungsvertrag auch eine Eigenheimversicherung WohnlichER GO! fir das gleiche Risiko
abgeschlossen wurde, gilt die Glasbruchdeckung auch fir die Auenverglasung (Fenster- und
Tdrverglasungen) von in der Eigenheimversicherung mitversicherten Nebengebauden.

Sollte fur die Gebaudeverglasung eine Gebaudeglasversicherung bestehen, so geht diese vor
(Subsidiardeckung).

5.3. Folgende Schaden sind nicht versichert:

5.3.1. Verglasungen jeder Art von Mediengeraten wie Laptops, Bildschirme, Tablets,
Mobiltelefone, Fernseher und dhnlichen Geraten.

5.3.2. Schaden an Handspiegeln, optischen Glasern, Glasgeschirr, Hohlglasern (zum Beispiel:
Flaschen, Karaffen, Vasen, Trinkglaser und ahnliches), Beleuchtungskoérpern,
Glasabdeckungen von Schwimmbadern.

5.3.3. Schaden an Fassungen und Umrahmungen.

Seite 21 von 68



Allgemeine Bedingungen fiir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025

5.3.4.

5.3.5.

Schaden an Gebaudeverglasungen vor dem ordnungsgemafien Einsetzen, beim
Einsetzen, beim Herausnehmen, beim Transport oder bei Reparaturarbeiten.

Schaden, die nur in einem Zerkratzen, Verschrammen oder Absplittern der Kanten, der
Glasoberflache oder der darauf angebrachten Folien, Malereien, Schriften oder Belage
bestehen.

6. Kiihlgutversicherung

 Schaden an Tiefkiihigut bis 300 Euro

6.1. Versichert ist, bis zu einem Hdchstbetrag von 300 Euro, der Verderb von privatem Tiefklhlgut
(das sind jene Lebensmittel, die aufgrund ihrer Verderblichkeit unter 0 Grad Celsius gelagert
werden) in Tiefkuhltruhen, -schranken und -laden als Folge von:

6.1.1.

6.1.2.

Versagen der maschinellen oder qlektrischen Kuhleinrichtungen durch Material- oder
Herstellungsfehler, Kurzschluss, Uberspannung und Ungeschicklichkeit;

nachweislichem Stromausfall.

6.2. Nicht versichert sind Schaden am Tiefklhlgut

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

infolge Unterlassung zumutbarer und erforderlicher MalRnahmen bei angekindigter
Stromunterbrechung;

durch Stromabschaltung infolge Zahlungsriickstand;

als Folge gewdhnlicher Abnitzung, Alterserscheinungen, Korrosion und Ablagerungen an
der Kuhleinrichtung;

durch natirliche Veranderungen, unsachgemafle Behandlung oder Verpackung des
Tiefkuhlgutes.

7. Welche Schaden sind generell nicht versichert?

7.1. Schaden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von

7.1.1.

Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklarung, einschlielich aller
Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder
terroristischer Organisationen;

. inneren Unruhen, Birgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand,;

. allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 7.1.1 und 7.1.2) verbundenen militarischen

oder behordlichen MaRnahmen;

. Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung.
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Artikel 24 - Wo gilt Ihre Versicherung?

1.

In der Wohnung

Der versicherte Wohnungsinhalt ist in der in der Polizze bezeichneten Wohnung (versicherter
Risikoort) versichert. Befindet sich die Wohnung in einem Einfamilienhaus, so z&hlen auch folgende
Raumlichkeiten zur Wohnung: Dachboden, Keller, Stiegenhaus und im Eigenheim integrierte
Garagen (nicht aber angebaute Garagen mit oder ohne direkten Zugang zur Wohneinheit).

AulBerhalb der Wohnraume am versicherten Grundstlick

AuBerhalb der in der Polizze bezeichneten Wohnung sind am versicherten Grundstlick folgende
Sachen des Wohnungsinhaltes versichert:

2.1. Inversperrten Rdumen aulierhalb der Wohnung (Dachboden, Keller, Gartenhultten oder
Garagen), zu denen nur Sie Zutritt haben:

zum Zeitwert
bis 3.000 Euro

Fahrrader, E-Bikes und E-Scooter (oder mit dem in der

Polizze angefiihrtem
hoheren Betrag)

Mébel, Stellagen, Werkzeuge, Kraftfahrzeugzubehér, Krankenfahrstihle,
Kinderwagen, Reise- und Sportutensilien, Schlauchboote, Wasche,
Bekleidung, Schuhe, Lebensmittel, Wirtschaftsvorrate, Kiihl-, Gefrier-, 4
Waschgerate, Waschetrockner, Heizmaterial, mobile Gerate zur Garten-
oder Poolpflege und sonstiger Boden- und Kellerkram

2.1.1.

Fahrrader, E-Bikes und E-Scooter sind im Zuge eines Einbruchdiebstahls zum Zeitwert
bis maximal 3.000 Euro (oder mit dem in der Polizze angefiihrtem héheren Betrag)
versichert. Diese Héchstgrenze gilt pro Schadenereignis unabhangig von der Anzahl der
gestohlenen Fahrrader.

Der Zeitwert eines Fahrrades bzw. E-Bikes/E-Scooters wird aus dem Ankaufspreis
sowie dem Alter des Fahrrades bzw. E-Bikes/E-Scooters am Schadentag geman
nachstehender Staffel errechnet:

im ersten Jahr 100 % im vierten Jahr 80 %
im zweiten Jahr 100 % im flinften Jahr 70 %
im dritten Jahr 90 % ab dem sechsten Jahr 60 %

Was verstehen wir unter E-Bike: Fahrrad mit Elektromotorantrieb und/oder
zusatzlicher Pedalkraft mit einer h6chstzulassigen Nenndauerleistung des Motors
von nicht mehr als 250 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25
km/h.

. Was verstehen wir unter Boden- und Kellerkram: Wohnungsinhalt, der nicht mehr von

Ihnen verwendet und im Keller oder auf dem Dachboden ohne "taglichen Gebrauch”
gelagert wird. Das sind zum Beispiel: Nicht mehr verwendete Wasche,
Oberbekleidung, Schuhe, Biicher, Spiel-, Schulsachen oder Kinderwagen. Dazu
zahlen aber keinesfalls: Funktionsfahige Elektro- oder elektronische Gerate.

Nicht versichert gelten: Leder- und Pelzbekleidung, Bargeld, Inhaberpapiere, Sparbiicher und
andere Geldeswerte, Modeschmuck, echter Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine, Briefmarken-
und Minzsammlungen.
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2.2. In Gemeinschaftsrdumen, im Stiegenhaus und im Freien auf dem versicherten Grundstuck:

Gartenmobel, Gartengerate, Krankenfahrstiihle, Kinderwagen, y

Waschespinne, Wasche und Schuhe

Balkon-/Terrassenblumen und -gefalie 4

Antennenanlagen inkl. Parabolspiegel v

Schaden an Postkasten und MullsammelgefalRen bis 1.000 Euro
. N : zum Zeitwert

Gesicherte Fahrrader, E-Bikes und E-Scooter bis 1.500 Euro

Im Falle eines Diebstahles gelten - sofern keine andere Hochstentschadigung festgelegt ist -
die Entschadigungsgrenzen fir "einfachen Diebstahl" geman Artikel 23, Punkt 4.1.4. Fir
Krankenfahrstiihle und Kinderwagen gilt fir ,einfachen Diebstahl die Entschadigungsgrenze
gemal Punkt. 3.3. Die Entschadigungsgrenzen gelten immer zusammen fiir ein
Schadenereignis, unabhangig von Menge oder Art der gestohlenen Sachen. Der Teildiebstahl
an versicherten Sachen ist nicht versichert.

Wurde ein Gemeinschaftsraum nachweislich gewaltsam gedffnet, gelten die Regeln gemaf
Punkt 2.1.

2.2.1. Was verstehen wir unter Gartenmébel: Tische, Sessel, Gartenboxen, Gartentruhen,
Sonnenschirme. Eine Waschespinne ist ein im Boden verankertes Gestell zum
Aufhangen von Wasche im Freien.

2.2.2. Was verstehen wir unter Gartengerate: Gerate und Maschinen zur Garten- und
Poolpflege.

2.2.3. Was verstehen wir unter Krankenfahrstiihle: Krankenfahrstuhl ist ein einsitziges, nach der
Bauart zum Gebrauch durch kérperlich behinderte Personen bestimmtes Fahrzeug mit
Elektroantrieb und bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit nicht gréRer als 6 km/h. Wir
versichern unter diesem Uberbegriff Rollstiihle, Elektrorollstiihle und Rollatoren.

2.2.4. Postkasten und MillsammelgefalRe - abgestellt auch unmittelbar vor dem versicherten
Grundstiick - gelten bis maximal 1.000 Euro mitversichert, sofern es dafiir keinen
anderen Versicherungsschutz gibt bzw. Sie fir den Schaden verantwortlich gemacht
werden.

2.2.5. Gesicherte Fahrrader, E-Bikes und E-Scooter sind zum Zeitwert bis maximal
1.500 Euro versichert. Diese Hochstgrenze gilt pro Schadenereignis
unabhangig von der Anzahl der gestohlenen Fahrrader. Als gesichert gilt ein
Fahrrad/E-Bike durch Versperren eines Rades mit einem Fahrradschloss.

Der Zeitwert eines Fahrrades bzw. E-Bikes/E-Scooters wird aus dem
Ankaufspreis sowie dem Alter des Fahrrades bzw. E-Bikes/E-Scooters am
Schadentag gemal nachstehender Staffel errechnet:

im ersten Jahr 100 % im vierten Jahr 80 %

im zweiten Jahr 100 % im flnften Jahr 70 %

im dritten Jahr 90 % ab dem sechsten Jahr 60 %
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3. Aulienversicherung auf3erhalb des versicherten Grundstlickes:

bis 10% der

Aullenversicherung weltweit Versicherungs-
summe

bis 1% der
Einbruch in das Kraftfahrzeug innerhalb Osterreichs (subsidiar zu einer Versicherungs-
eventuell bestehenden KFZ-Versicherung) summe, maximal

1.000 Euro
Diebstahl von Kinderwégen und Krankenfahrstiihlen innerhalb Osterreichs bis 1.500 Euro
Wohnsitze von studierenden Kindern weltweit bis 10.000 Euro

3.1. Aulerhalb der Wohnung sind weltweit versichert

3.2.

3.3.

3.4.

Sachen des Wohnungsinhaltes, die voriibergehend, aber nicht langer als sechs Monate in
standig bewohnten Gebauden - wenn sich in diesem zumindest eine Wohnung befindet, die
mehr als 270 Tage im Jahr bewohnt ist - verbracht werden. Diese AuRenversicherung ist mit 10
% der Versicherungssumme und mit 10 % der fUr Einbruchdiebstahl geltenden
Haftungsbegrenzungen - siehe dazu auch Artikel 23, Punkt 4.2 - beschrankt, und gilt nur, soweit
nicht aus einer anderen Versicherung eine Entschadigung verlangt werden kann
(Subsidiardeckung). Diese AufRenversicherung gilt nicht fir Zweitwohnsitze und deckt nicht
Schaden durch einfachen Diebstahl. Das Beraubungsrisiko ist in dieser Au3enversicherung
auch auferhalb von Gebauden versichert.

Einbruch in das Kraftfahrzeug

Innerhalb der Republik Osterreich sind die zum persénlichen Gebrauch dienenden Sachen
des Wohnungsinhaltes gegen Verlust durch Aufbrechen eines auf Sie oder eine mit lhnen im
gemeinsamen Haushalt lebende mitversicherte Person (als Nachweis gilt der Meldezettel fur
den Hauptwohnsitz) zugelassenen Personenkraftwagens versichert. Die versicherten
Gegenstande muissen - mit Ausnahme von kurzfristig im Fahrgastraum aufbewahrter
Bekleidung (nicht in Behaltnissen befindlich) wie Sakkos, Mantel, Westen (nicht jedoch Leder-
und Pelzbekleidung) - im von auf3en nicht einsehbaren und versperrten Kofferraum oder
Handschuhfach des Fahrzeuges aufbewahrt werden. Die Entschadigung ist mit 1 % der
Versicherungssumme, maximal 1.000 Euro begrenzt. Ausgeschlossen vom
Versicherungsschutz sind Schmuck, Wertsachen, Urkunden, Geld, Geldeswert und Uhren.
Diese Vereinbarung gilt subsidiar zu einer eventuell bestehenden Kraftfahrzeugversicherung.

Unter "Aufbrechen" verstehen wir auch die Verwendung falscher Schliissel oder anderer zum
ordnungsgemaRen Offnen nicht bestimmter Werkzeuge.

Diebstahl von Kinderwagen und Krankenfahrstiihlen

Versichert sind Kinderwagen und Krankenfahrstuihle - Definition siehe auch Punkt 2.2.3 - bei
Einbruchdiebstahl in Rdume eines Gebaudes bzw. in ein Fahrzeug. Bei Beraubung sowie bei
einfachem Diebstahl bis maximal 1.500 Euro. Die Versicherung gilt innerhalb Osterreichs. Der
Teildiebstahl an versicherten Sachen ist nicht versichert.

Wohnsitze von studierenden Kindern weltweit

Mitversichert bis zu 10.000 Euro ist der Wohnungsinhalt der mitversicherten Kinder, wenn es
sich um Schiiler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende handelt, welche
vorubergehend nicht am versicherten Wohnsitz wohnen. Der Deckungsschutz endet mit der
Griindung eines eigenen Haushaltes auRerhalb lhrer versicherten Wohnung, jedoch spatestens
mit Erreichung des 27. Lebensjahres. Sollte fir den zusatzlich versicherten Wohnsitz bereits
eine Haushaltversicherung durch den Vermieter bestehen, so gilt unsere Deckungserweiterung
subsidiar.
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3.5. Wohnungswechsel

Bei einem Wohnungswechsel innerhalb von Osterreich gilt die Versicherung wahrend des
Umzuges, dann in den neuen Wohnraumen, sofern der Vertrag nicht vor Beginn des Umzuges
und mit Wirkung auf den Tag vor Beginn des Umzuges gekiindigt wird.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

Die Versicherung gilt auch wahrend des Transportes. Versichert sind Schaden durch
Verlust oder Beschadigung von in Fahrzeugen transportiertem Wohnungsinhalt durch
Brand, Blitzschlag, Explosion und Einbruchdiebstahl in das Fahrzeug. Die Entschadigung
ist mit 10.000 Euro begrenzt. Kein Versicherungsschutz besteht bei einfachem Diebstahl
und Glasbruch.

Der Wohnungswechsel ist uns vor Beginn des Umzuges schriftlich zu melden und
anschlieend unverziglich mit dem Meldezettel nachzuweisen. Die Anzeige des
Umzuges gilt als Antrag, den Versicherungsschutz firr die Dauer des Umzuges auch auf
die neue Wohnung und auf den Transportweg zu erstrecken. Nach Beendigung des
Umzuges gilt die neue Adresse als versicherter Risikoort.

Umzugsbeginn ist der Zeitpunkt, an dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft aus der
bisherigen Wohnung in die neue Wohnung gebracht werden. Der Versicherungsschutz
fur die bisherige Wohnung erlischt mit Abschluss des Umzuges, spatestens aber drei
Monate nach Umzugsbeginn. Ab dem jeweiligen Zeitpunkt besteht Versicherungsschutz
nur mehr fur die neue Wohnung.

Wird der Umzug nicht angezeigt, bleibt fir die Dauer des Umzuges der
Versicherungsschutz nur fir die bisherige Wohnung bestehen. Nach Beendigung des
Umzuges, spatestens aber drei Monate nach Umzugsbeginn erlischt der
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung und beginnt gleichzeitig in der neuen
Wohnung.

Sollte die Wohnnutzflache der neuen Wohnung héher sein als die der bisherigen
Wohnung und wurde dafiir keine Anpassung innerhalb einer Frist von drei Monaten
beantragt, so kann dies flir Schadenereignisse nach Ablauf dieser Frist zu einer
Unterversicherung im Sinne von Artikel 21, Punkte 1 und 2 fihren. Sollte die neue
Wohnung eine niedrigere Wohnnutzflache als die bisherige Wohnung aufweisen, so
erfolgt die Pramienanpassung mit Datum unserer Kenntniserlangung.

Ergibt sich fir die neue Wohnung aufgrund ihrer Lage - entscheidend dafiir ist die
Postleitzahl des versicherten Ortes - eine niedrigere Pramie, so ist vom Zugang
der Anzeige fir den Wohnungswechsel an nur diese Pramie zu bezahlen.

Ergibt sich fur die neue Wohnung aufgrund Ihrer Lage - entscheidend dafur ist die
Postleitzahl des versicherten Ortes - eine héhere Pramie, so ist vom Umzug an diese
Pramie zu bezahlen. Dies gilt rickwirkend auch bei Nichtanzeige des Umzuges im Sinne
des Punktes 3.5.3. Nach Bekanntwerden der héheren Pramie haben Sie das Recht
innerhalb Monatsfrist den Vertrag zu kindigen.

Behalten Sie zusatzlich die bisherige Wohnung, so findet kein Umzug im Sinne der
Bestimmungen gemaf den Punkten 3.5.1 bis 3.5.6 statt. Der in der Polizze beschriebene
Versicherungsschutz bleibt fiir die bisherige Wohnung bestehen und erweitert sich damit
nicht auf die neue Wohnung.

Liegt die neue Wohnung nicht in Osterreich und geben Sie die bisherige Wohnung auf, so
erlischt der Versicherungsschutz mit Abschluss des Umzuges fir die bisherige Wohnung,
spatestens ab drei Monate nach Umzugsbeginn. Fur die neue Wohnung im Ausland und
fur den Umzug selbst besteht damit in keiner Phase des Umzuges Versicherungsschutz
aus diesem Versicherungsvertrag.
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Artikel 25 - Welche Leistung erhalten Sie im Schadenfall?
1. Ersatzleistung fiir versicherte Sachen

Wir ersetzen Ihnen jenen Schaden, der durch die unmittelbare Einwirkung der versicherten Gefahren
oder deren unvermeidliche Folge entsteht. Schaden, die durch grobe Fahrlassigkeit hervorgerufen
werden, sind in Abweichung von § 61 VersVG bis 25% der Versicherungssumme mitversichert.
Davon unbertihrt bleiben samtliche sonstige Einreden der Leistungsfreiheit des Versicherers,
insbesondere auch jene der Leistungsfreiheit wegen Verletzung vereinbarter oder gesetzlicher
Obliegenheiten sowie Verletzungen von Sicherheitsvorschriften und Gefahrenerhéhungen.

1.1. Fir zerstérte oder entwendete Sachen ersetzen wir die Kosten der Anschaffung neuer Sachen
gleicher Art und Gute (Wiederbeschaffungspreis am Tag des Schadens).

1.2. Bei beschadigten Sachen ersetzen wir die Reparaturkosten, hdchstens jedoch die Kosten der
Wiederbeschaffung. Restwerte werden dem Wiederbeschaffungspreis gegengerechnet.

1.3. Ersetzt wird im Schadenfall der volle Neuwert der versicherten Sache. Das ist der
Wiederbeschaffungspreis am Tag des Schadens fiir die Anschaffung neuer Sachen gleicher Art
und Gite. Diese Regelung gilt ausschliefilich flir Sachen (Wohnungsinhalt) des taglichen
Gebrauches sowie Tapeten, Malerei, textile Wand- und Bodenbelage und solche aus
Kunststoff. Ausgenommen von dieser Regelung sind Keller- und Bodenkram sowie
Gegenstande, die nicht mehr im taglichen Gebrauch stehen. Hierfiir leisten wir nur den Zeitwert.
Als Zeitwert gilt der Wiederbeschaffungspreis zum Tag des Schadens abziiglich Wertminderung
durch Alter und AbnUtzung.

1.4. Fur Fahrrader, E-Bikes und E-Scooter die aulRerhalb der versicherten Wohnrdume verwahrt
werden, ersetzen wir unter Berlcksichtigung der Haftungsbegrenzungen geman Artikel 24, Punkt
2.1.und 2.2. den Zeitwert.

1.5. Bei Sachen von kinstlerischem oder historischem Wert ersetzen wir den Verkehrswert.

1.6. Bei Glasbruchschaden ersetzen wir die ortstiblichen Wiederherstellungskosten sowie die
erforderlichen Notverglasungs- oder Notverschalungskosten.

1.7. Bei Einbruchdiebstahl und Beraubung werden auch die Wiederherstellungskosten fiir
beschadigte oder entwendete Baubestandteile und Gebaudezubehor der versicherten
Raumlichkeiten (auch in Ein- und Zweifamilienhausern) ersetzt.

1.8. Fir Geld und Geldeswerte ersetzen wir den Nennwert, bei Sparblichern ohne Losungswort
den Guthabenwert. Flr Sparbicher mit Losungswort, Kredit-, Sparkonto- und
Bankomatkarten werden von uns die Kosten der Sperre sowie eines allfallig notwendigen
Kraftloserklarungsverfahrens (gemaf den Bestimmungen des Kraftloserklarungsgesetzes im
Inland) und die Gebuhren fur die Wiederbeschaffung tbernommen.

Bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs ist die letzte amtliche Notierung vor dem versicherten
Schadenfall maRRgeblich, bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

Die Haftungsbegrenzungen bei Einbruchdiebstahlschaden geman Artikel 23, Punkt 4.2 sind
dabei zu beachten.

2. Ersatzleistung fir versicherte Kosten

Far versicherte Kosten gemaf Artikel 22, Punkt 3 werden die nachweislich aufgewendeten Kosten bis
zum jeweils versicherten Betrag ersetzt.
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3. Nicht ersetzt werden:

3.1.

3.2.

3.3.

Bei zusammengehorenden Einzelsachen (z.B. Sammlungen) die Entwertung der Gesamtsache,
die durch die Beschadigung, Zerstorung oder Entwendung von Einzelsachen entsteht.

Ein persoénlicher Liebhaberwert.

Schaden, soweit sie aus einer bestehenden Gebaudeversicherung zu vergiten sind.

4. Wiederherbeigeschaffte Sachen

41.

4.2.

Erlangen Sie Kenntnis Uber den Verbleib entwendeter Sachen, missen Sie uns das
unverziglich melden und bei der Wiederbeschaffung der Sachen behilflich sein.

Werden die Sachen nach Zahlung der Entschadigung herbeigeschafft, so haben Sie die
erhaltene Entschadigung, abzlglich der Vergiitung fir einen allfalligen Minderwert,
zurlickzugeben oder die wieder herbeigeschafften Sachen an uns zu Utbereignen.

5. Falligkeit festgestellter Entschadigungen

Sie erwerben den Anspruch auf Zahlung des die Zeitwertentschadigung Ubersteigenden Teiles der
Entschadigung nur insoweit, als die Verwendung der Entschadigung zur Wiederbeschaffung oder
Wiederherstellung von Gegenstanden des Wohnungsinhaltes innerhalb eines Jahres nach dem
Schadenfall sichergestellt ist.

Artikel 26 - Welche Sicherheitsvorschriften miissen Sie beachten?

Sicherheitsvorschriften sind Auflagen, die Sie als Versicherungsnehmer zur Wahrung des
Versicherungsschutzes beachten und einhalten missen. Werden diese missachtet, sind wir im Schadenfall
nach MaRgabe des Artikels 6 und allen einschlagigen Bestimmungen dazu von der Verpflichtung zur

Leistung frei.

Einzuhalten sind:

1. Gesetzliche und behordliche Sicherheitsvorschriften

2. Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

2.1

Werden die versicherten Raumlichkeiten (bei Wohnungen in Ein- bzw. Zweifamilienhdusern das
versicherte Grundstlick) auch nur flir kurze Zeit von allen Personen verlassen, sind samtliche
Zugangstiren zu versperren. Eine Tire, die blo3 ins Schloss gefallen ist, gilt nicht als versperrt.
Als versperrt gilt eine Tlre erst dann, wenn der Riegel des Schlosses betatigt wurde. Darlber
hinaus sind samtliche Fenster zu schlief3en und die vertraglich vereinbarten Sicherungen
vollstandig anzuwenden.

Bei Verwendung elektronischer Schliel3systeme miissen die Tiren ebenfalls versperrt sein. In
diesem Fall gilt ein Einbruchdiebstahl mit Werkzeugen oder falschen Schlisseln im Sinne des
Artikels 23 Punkt 4.1.1 auch dann gegeben, wenn keine Einbruchspuren an den
Taren/Garagentoren vorliegen. Im Falle eines kausalen Einbruchschadens muss dem
Versicherer zur Beweisfihrung das "Ereignis-Protokoll" zuganglich gemacht werden. Aus
diesem muss erkennbar sein, dass ein Offnen der versicherten Raumlichkeiten durch unbefugte
Personen stattgefunden hat. Gelingt dies nicht, obliegt es dem Versicherungsnehmer in anderer
geeigneter Weise den Einbruch in die versicherten Raumlichkeiten zu beweisen.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Ist das Gebaude, in dem sich die versicherte Wohnung befindet, gemaf Polizze standig
bewohnt, so muss mindestens eine Wohnung in diesem Gebaude mindestens 270 Tage des
Jahres auch nachtstber bewohnt sein. Eine Verringerung dieser Dauer stellt eine
anzeigepflichtige Gefahrenerhohung dar. Siehe dazu auch Artikel 5. Gleiches gilt auch fiir die
"AulRenversicherung".

Der Versicherungsnehmer hat auf die ordnungsgemafe Instandhaltung von wasserfliihrenden
Einrichtungen und Armaturen zu achten.

Werden Gebaude, in denen sich die versicherten Raumlichkeiten befinden, durchgehend von
allen Personen langer als 72 Stunden verlassen, sind alle Wasserzuleitungen abzusperren
und ausreichende MalRnahmen gegen die Gefahr von Frostschaden zu treffen.

Wird die Heizungsanlage nicht durchgehend in Betrieb gehalten, sind samtliche wasserfiihrende
Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen abzusperren und zu entleeren.
Wasserflihrende Heizungs- und Klimaanlagen sind mittels Frostschutzmittel ausreichend gegen
Frost zu sichern oder gleichfalls zu entleeren.

Sind Sie als Versicherungsnehmer bzw. als mitversicherte Person gleichzeitig Eigentimer des
Gebdudes in dem sich die versicherten Rdumlichkeiten befinden, haben Sie darauf zu achten,
dass die Bausubstanz - vor allem Tiren, Fenster, elektrische und wasserfihrende Leitungen
und das Dachwerk - ordnungsgemaR instandgehalten werden. Bei drohenden Unwettern sind
samtliche Turen und Fenster der versicherten Raumlichkeiten zu schlieRen.

Istin dem Gebaude, in dem sich die versicherte Wohnung befindet, keine Wohnung langer als
270 Tage im Jahr bewohnt, und besteht fiir diese Wohnung bei Vertragsabschluss die
Vereinbarung "mit Sicherungen”, dann missen folgende Sicherungen vorhanden sein:

2.5.1. Die in das Gebaude fihrenden Zugange missen Holzvolltiren oder mit Blechbeschlag
versehene TUlren sein; etwaige Glasteile mussen vergittert sein. Es muss mindestens ein
tosisches Einsteckschloss vorhanden sein.

2.5.2. Bei den in Reichhohe befindlichen Fenstern und sonstigen Offnungen miissen vorhanden
sein: eingestemmte Eisen- oder Scherengitter, Rollbalken, Rollgitter, in Schienen
laufende Plastik- oder Holzrollladden, Holzladen mit Querstangen und Vorhangeschloss
oder Innenriegel. Durchbruchhemmende Verglasung mit mindestens Widerstandsklasse
1 gemal ONORM B 3716 bzw. DIN 52290 Teil 3 ist den unter den Punkten 2.5.1 und
2.5.2 angefiuhrten Sicherungen gleichgestellt.

Die Beseitigung, Auflassung oder Verminderung von Sicherungen, die vertraglich vereinbart
sind, darf ohne unsere Zustimmung nicht vorgenommen werden.

Artikel 27 - Was miissen Sie im Schadenfall tun?

1. Schadenminderungspflicht

1.1.

1.2

Sie mussen nach Mdglichkeit fur die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten
Sachen sorgen und allféllige Weisungen von uns befolgen.

Bei Verlust von Sparbiichern, Kredit-, Sparkonto-, Bankomatkarten und Wertpapieren

missen Sie die Sperre von Auszahlungen beantragen und, soweit moglich, das gerichtliche
Kraftloserklarungsverfahren (Aufgebotsverfahren) einleiten.
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2. Schadenmeldepflicht

Jeder Schaden ist uns unverziglich anzuzeigen. Schaden durch Feuer, Explosion,
Einbruchdiebstahl, einfacher Diebstahl, Beraubung oder béswillige Beschadigung sind auch der
Sicherheitsbehoérde unverziiglich anzuzeigen. In der Anzeige bei der Sicherheitsbehdrde sind alle
Tatbestandsmerkmale und abhandengekommenen bzw. gestohlenen und beschadigten Sachen
anzugeben. Kénnen zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht alle tatsachlich abhandengekommenen
oder gestohlenen und beschadigten Sachen in ihrer Gesamtheit angegeben werden, so ist dies
unverziglich nachzuholen und der Sicherheitsbehérde und dem Versicherer nachzureichen.

3. Schadenaufklarungspflicht

3.1. Uns ist nach Méglichkeit jede Untersuchung tber die Ursache und Héhe des Schadens und
Uber den Umfang der Entschadigungsleistung zu gestatten.

3.2. Bei der Schadenermittlung missen Sie unterstiitzend mitwirken und uns auf Verlangen
entsprechende Unterlagen zur Verfiigung stellen. Die fiir die Begriindung des
Entschadigungsanspruches nétigen Angaben sind auf unser Verlangen schriftlich zu Protokoll
zu geben. Auf Verlangen ist auch ein Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen mit
Wertangabe an uns zu Ubermitteln. Die Kosten dafir sind durch Sie zu tragen.

3.3. Bei abhandengekommenen oder gestohlenen Sachen - insbesondere bei Bargeld (ab 2.000
Euro), Inhaberpapieren, Sparblicher ohne Losungswort, Modeschmuck und echtem Schmuck
(ab einem Einzelstlickwert von 500 Euro bzw. Gesamtwert des gestohlenen Schmucks von
5.000 Euro), Edelmetallen, Edelsteinen, Briefmarken- und Miinzsammlungen sowie Sport- und
technische Gerate (ab einem Einzelwert von 500 Euro) - verlangen wir den Besitznachweis in
geeigneter Form.

3.4. Der durch den Schaden herbeigefiihrte Zustand darf, solange der Schaden nicht ermittelt ist,
ohne unsere Zustimmung nicht verandert werden, es sei denn, dass eine solche Veranderung
zum Zwecke der Schadenminderung oder im &ffentlichen Interesse notwendig ist. In solchen
Fallen ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren und die beschadigten Sachen
aufzubewahren.

3.5. Bis zur Anzeige des Schadens bei der Sicherheitsbehodrde kann die Entschadigungszahlung
aufgeschoben werden.

4. Leistungsfreiheit

Verletzen Sie eine der vorstehenden Obliegenheiten, sind wir nach Maligabe des § 6 VersVG - im
Fall einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach MalRgabe des § 62 VersVG - von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
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Teil C - Haftpflichtversicherung

Artikel 28 - Was gilt als Versicherungsfall?

1.

Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das dem privaten Risikobereich entspringt und aus
welchem lhnen als Versicherungsnehmer Schadenersatzverpflichtungen erwachsen oder erwachsen
kénnten.

Mehrere auf derselben Ursache beruhende Schadenereignisse gelten als ein Versicherungsfall.
Ebenfalls als ein Versicherungsfall gelten Schadenereignisse, die auf gleichartigen Ursachen
beruhen, wenn zwischen diesen Ursachen ein rechtlicher, wirtschaftlicher oder technischer
Zusammenhang besteht.

Artikel 29 - Was ist Gegenstand der Haftpflichtversicherung?

Wir ibernehmen im Versicherungsfall

1.

2.

die Erfillung von Schadenersatzverpflichtungen, die lhnen wegen eines Personenschadens, eines
Sachschadens oder eines Vermdgensschadens, der auf einen versicherten Personen- oder
Sachschaden zuriickzufiihren ist, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts erwachsen (in der Folge kurz "Schadenersatzverpflichtung" genannt);

die Kosten der Feststellung und der Abwehr einer von einem Dritten behaupteten
Schadenersatzverpflichtung im Rahmen des Artikels 34, Punkt 6.

Personenschaden sind die Tétung, Kérperverletzung oder Gesundheitsschadigung von Menschen;
Sachschaden sind die Beschadigung oder die Vernichtung - nicht jedoch Verlust oder Abhandenkommen -
von koérperlichen Sachen.

Artikel 30 - Welche Gefahren sind versichert?

Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatzverpflichtungen aller Versicherten als Privatpersonen aus
den Gefahren des taglichen Lebens mit Ausnahme der Gefahr einer betrieblichen, beruflichen oder
gewerbsmalligen Tatigkeit, insbesondere

1.

als Wohnungsinhaber (nicht aber als Haus- und/oder Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von
Hauspersonal.

aus der Fremdenbeherbergung, sofern keine behoérdliche Gewerbeberechtigung erforderlich ist.

aus der Beschadigung von gemieteten Raumlichkeiten sowie des darin befindlichen Inventars. Das
Mietverhaltnis darf dabei die Hoéchstdauer von einem Monat nicht Giberschreiten.

aus der Innehabung und dem Betrieb einer Rundfunk- und Fernsehempfangsanlage.

aus der Haltung und Verwendung von Fahrradern. Elektrofahrrader, Elektro-Scooter, Pedelecs und
Segways mit einer hochst zulassigen Nenndauerleistung des Motors von maximal 250 Watt und
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h werden einem normalen Fahrrad
gleichgestellt.

Aus der Haltung und Verwendung von Krankenfahrstiihlen mit einer hochstzulassigen
Bauartgeschwindigkeit von 6 km/h und Elektromobilen mit einer héchstzulassigen
Bauartgeschwindigkeit von 10 km/h.

aus der nicht berufsmaRigen Sportausiibung, ausgenommen die Jagd. Eine berufsmaRige
Sportaustbung liegt vor, wenn die versicherte Person mindestens 50% ihres
Jahres-Netto-Einkommens - und somit mehr als einen bloRen Spesenersatz - aus der Ausiibung des
Sports erhalt.
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, Stich- und Schusswaffen und aus deren Verwendung als
Sportgerat und fir Zwecke der Selbstverteidigung.

aus der Haltung von Kleintieren. Darunter verstehen wir kleine Tiere, die Ublicherweise in Haus und
Garten gehalten werden. Darunter fallen nicht: Hunde sowie giftige und exotische Tiere. Die
Versicherung erstreckt sich auch auf die Schadenersatzverpflichtung des jeweiligen Verwahrers,
Betreuers oder Verfligungsberechtigten.

aus der gelegentlichen Verwendung, nicht jedoch der Haltung von Elektro- und Segelbooten.

aus der Haltung und Verwendung von sonstigen nicht motorisch angetriebenen Wasserfahrzeugen
sowie von Schiffsmodellen. Personen, die mit Willen des Halters bei der Verwendung tatig sind oder
mit seinem Willen mit dem Wasserfahrzeug beférdert werden, gelten mitversichert.

aus der Haltung und Verwendung von unbemannten Luftfahrzeugsystemen, die nach der EU-
Richtlinie 2009/48/EG als ,Spielzeuge” definiert sind.

Das sind Flugmodelle oder Drohnen, die nach der EU-Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG dazu
bestimmt oder gestaltet sind, von Kindern unter 14 Jahren zum Spielen verwendet zu werden).

aus der Gefahr der Verunreinigung von Erdreich und Gewassern bis zu einer Versicherungssumme
von 100.000 Euro, ausgenommen Lagerung und Verwendung von Mineraldlprodukten (Ausnahme:
Heizdl fir die Beheizung einer Wohnung bis maximal 50 Liter).

Schadenersatzverpflichtungen aus der Beschadigung von Sachen infolge ihrer Beniitzung,
Beforderung oder sonstigen Tatigkeiten. Diese fallen aber nur dann unter den Versicherungsschutz,
wenn die Sachen nicht von Ihnen oder den mitversicherten Personen entliehen, geleast, gemietet,
gepachtet oder in Verwahrung genommen wurden oder einer Bearbeitung (insbesondere Reparatur
oder Wartung) unterzogen wurden.

Artikel 31 - Welche Personen sind mitversichert?

Die Versicherung erstreckt sich auch auf gleichartige Schadenersatzverpflichtungen

1.

samtlicher mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft lebender Personen, unabhangig vom
Verwandtschaftsverhaltnis. Als Nachweis gilt der Meldezettel fiir den Hauptwohnsitz.

von Personen, die fir Sie aus einem Arbeitsvertrag oder gefalligkeitshalber hausliche Arbeiten
verrichten, in dieser Eigenschaft. Ausgeschlossen sind Personenschaden, bei welchen es sich um
Arbeitsunfalle im Sinne der Sozialversicherungsgesetze unter Arbeithehmern des
Versicherungsnehmers handelt.

von Kindern, Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkindern des Versicherungsnehmers bzw. der
mitversicherten Person, wenn es sich um Schuler, Studenten oder Auszubildende sowie
Zivildienstleistende handelt, welche voribergehend nicht am versicherten Wohnsitz wohnen und fir
diesen Zeitraum den Hauptwohnsitz verlegt haben. Fir diese voribergehend gednderte
Lebenssituation muss der Versicherte im Schadenfall den Beweis flihren. Diese Erweiterung endet
jedoch spatestens bei Erreichung des 27. Lebensjahres. Sollte fiir den zusatzlich versicherten
Wohnsitz bereits eine Haushaltversicherung bzw. eine andere Privathaftpflichtversicherung
bestehen, so gilt unsere Deckungserweiterung nur subsidiar.

Artikel 32 - Wo gilt Ihre Haftpflichtversicherung?

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schadenereignisse in allen Staaten der Erde und gilt in diesem
Rahmen fur dsterreichisches und ausléndisches Recht.
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Artikel 33 - Fiir welchen Zeitraum gilt die Versicherung?

1.

Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenereignisse, die wahrend der Wirksamkeit des
Versicherungsschutzes eingetreten sind.

Schadenereignisse, die zwar wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsschutzes eingetreten sind,
deren Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss des Versicherungsvertrages fallt, sind nur gedeckt,
wenn den versicherten Personen bis zum Abschluss des Versicherungsvertrages von der Ursache,
die zu diesem Schadenereignis gefiihrt hat, nichts bekannt war und sich dieser einer solchen Kenntnis
auch nicht arglistig entzogen hat.

Bei einem Personenschaden gilt im Zweifel der Versicherungsfall mit der ersten Feststellung der
Gesundheitsschadigung durch einen Arzt als eingetreten.

Artikel 34 - Welche Leistungen werden durch uns erbracht?

1.

Mitversichert sind auch Schadenersatzanspriiche von Angehdrigen, die nicht mit lhnen im
gemeinsamen Haushalt leben bzw. gemeldet sind.

Die Versicherungssumme stellt unsere Hochstleistung dar, und zwar auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere schadenersatzpflichtige Personen erstreckt oder mehrere
Haushalt- und/oder Privathaftpflichtversicherungen fir dieselbe Person bei einem oder mehreren
Versicherern abgeschlossen sind. Ist eine Pauschalversicherungssumme in der Polizze vereinbart,
so gilt diese fir Personenschaden, Sachschaden und Vermogensschaden, die auf einen versicherten
Personen- oder Sachschaden zuriickzufiihren sind, zusammen.

Treten innerhalb eines Versicherungsjahres mehrere Versicherungsfalle ein, so leisten wir dafir
insgesamt hochstens das Dreifache der jeweils mallgebenden Versicherungssumme.

Mussen Sie kraft Gesetzes oder gerichtlicher Anordnung eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
zur Deckung einer Schadenersatzverpflichtung vornehmen, beteiligen wir uns an dieser in
demselben Umfang wie an der Ersatzleistung.

Haben Sie Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende
Rente nur im Verhaltnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente erstattet. Der Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck aufgrund der 6sterreichischen
Sterbetafel 2010/2012 und eines Zinsfues von jahrlich 1,0 Prozent ermittelt (siehe Rententafel).

Die Versicherung umfasst den Ersatz von Rettungskosten sowie die den Umstanden nach
gebotenen gerichtlichen und aulergerichtlichen Kosten der Feststellung und Abwehr einer von
einem Dritten behaupteten Schadenersatzpflicht, und zwar auch dann, wenn sich der Anspruch als
unberechtigt erweist. Weiters umfasst die Versicherung die Kosten der auf unsere Weisung
gefuhrten Verteidigung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren. Diese Kosten werden auf die
Versicherungssumme angerechnet.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Schadenersatzanspruches durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Widerstand der versicherten Personen scheitert und wir mittels
eingeschriebenen Briefes die Erklarung abgeben, den vertragsmaRigen Anteil an Entschadigung und
Kosten zur Befriedigung des Geschadigten zur Verfligung zu halten, haben wir fir den von der
erwahnten Erkldrung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.
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Artikel 35 - Fiir welche Schadenersatzverpflichtungen wird von uns keine Leistung erbracht?

1. Anspriche, soweit sie aufgrund eines Vertrages oder einer besonderen Zusage Uber den Umfang
der gesetzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen.

2. Anspriche aus Gewahrleistung fir Mangel.

3. Anspriche aus der Erflillung von Vertragen und die an die Stelle der Erfiillung tretende
Ersatzleistung.

4. Schadenersatzverpflichtung der Personen, die den Schaden, fiir den Sie von einem Dritten
verantwortlich gemacht werden, rechtswidrig und vorsatzlich herbeigefiihrt haben. Dem Vorsatz wird
gleich gehalten, eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher der Schadenseintritt mit
Wahrscheinlichkeit erwartet werden musste, jedoch in Kauf genommen wurde (z.B. im Hinblick auf
die Wahl einer kosten- oder zeitsparenden Arbeitsweise).

5. Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
mit Auswirkungen der Atomenergie stehen.

6. Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden, die Sie oder die fiir Sie handelnden
Personen verursachen durch Haltung oder Verwendung von

6.1. Luftfahrzeugen,
6.2. Luftfahrtgeraten (ausgenommen Flugmodelle und Drohnen gemaf Artikel 30, Punkt 12),

6.3. Kraftfahrzeugen oder Anhangern, die nach ihrer Bauart und Ausrustung ein behdrdliches
Kennzeichen tragen mussen oder tatsachlich tragen. Dieser Ausschluss bezieht sich aber nicht
auf die Verwendung von Kraftfahrzeugen als "ortsgebundene Kraftquelle".

Die Begriffe Luftfahrzeug und Luftfahrtgerat sind im Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBI. Nr.
253/1957), die Begriffe Kraftfahrzeug, Anhanger und behdrdliche Kennzeichen im Sinne des
Kraftfahrgesetzes (BGBI. Nr. 267/1967), beide in der jeweils geltenden Fassung, auszulegen.

7. Schaden die zugefiigt werden
7.1. lhnen selbst;

7.2. samtlichen mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft lebenden Personen, unabhangig vom
Verwandtschaftsverhaltnis. Als Nachweis gilt der Meldezettel fiir den Hauptwohnsitz.

7.3. Bei geschéaftsunfahigen oder beschrankt geschaftsfahigen Personen werden deren gesetzliche
Vertreter und Angehorige dem Versicherungsnehmer und seinen in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Personen gleichgehalten.

8. Schadenersatzverpflichtungen wegen Schaden an

8.1. Sachen, die Sie oder die furr Sie handelnden Personen entliehen, gemietet, geleast,
gepachtet oder in Verwahrung genommen haben, sei es auch im Zuge der Verwahrung als
Nebenverpflichtung;

8.2. Sachen, deren Besitz Ihnen oder den fiir Sie handelnden Personen im Rahmen von blof3en
Gefalligkeitsverhaltnissen Uberlassen wurde;

8.3. bewegliche Sachen, die bei oder infolge ihrer Benlitzung, Beférderung, Bearbeitung oder einer
sonstigen Tatigkeit an oder mit ihnen entstehen, wenn die Sachen von lhnen oder den
mitversicherten Personen entliehen, geleast, gemietet, gepachtet oder in Verwahrung genommen
wurden oder einer Bearbeitung (insbesondere Reparatur oder Wartung) unterzogen wurden.
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9.

10.

8.4. jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittelbar Gegenstand der Bearbeitung,
Benltzung oder einer sonstigen Tatigkeit sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadenersatzverpflichtungen wegen Schaden an Sachen
durch allmahliche Emission oder allmahliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dampfen,
Flissigkeiten, Feuchtigkeit oder nicht atmospharischen Niederschlagen (wie Rauch, Ruf3, Staub
usw.).

In Ergénzung zu Artikel 32 erstreckt sich die Versicherung nicht auf Anspriiche aus
Arbeitgeberhaftungen (wie zum Beispiel "Employer’s Liability", "Workers Compensation" und
ahnliche arbeitsrechtliche Bestimmungen und Einrichtungen) sowie jegliche Anspriche auf
Entschadigungen mit Strafcharakter (wie zum Beispiel "Punitive Damages" oder "Exemplary
Damages").

Der Versicherungsschutz ist nicht gegeben, wenn die Schadenregulierung oder die Erfiillung
sonstiger Pflichten des Versicherers durch Staatsgewalt, Dritte oder den Versicherungsnehmer
verhindert wird.

Artikel 36 - Was miissen Sie im Versicherungsfall tun?

1.

Sie missen alles Zumutbare tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des Versicherungsfalles
aufzuklaren und den entstandenen Schaden gering zu halten.

Sie miissen uns umfassend und unverziiglich, spatestens innerhalb einer Woche ab Kenntnis in
geschriebener Form informieren. Bei besonderer Dringlichkeit - wenn Gefahr in Verzug ist oder bei
notwendiger sofortiger Feststellung von schadenrelevanten Umstanden - auch telefonisch oder
elektronisch.

Insbesondere sind anzuzeigen:

2.1. der Versicherungsfall;

2.2. die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung;

2.3. die Zustellung einer Strafverfligung, einer Streitverkiindung oder einer Mitteilung Gber ein
Diversionsangebot, sowie die Einleitung eines Straf-, Verwaltungsstraf- oder
Disziplinarverfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten;

2.4, alle MalRnahmen Dritter zur gerichtlichen Durchsetzung von Schadenersatzforderungen.

Sie haben uns bei der Feststellung und Erledigung oder Abwehr des Schadens zu unterstitzen.

3.1. Sie mUssen den von uns bestellten Anwalt (Verteidiger, Rechtsbeistand) bevollméachtigen, ihm
alle bendtigten Informationen geben und ihm die Prozessflihrung Uberlassen.

3.2. Ist Ihnen die rechtzeitige Einholung unserer Weisungen nicht méglich, so missen Sie selbst
innerhalb der vorgeschriebenen Frist alle gebotenen Prozesshandlungen (auch Einspruch
gegen eine Strafverfligung) vornehmen.

3.3. Sie sind nicht berechtigt, ohne unsere vorherige Zustimmung einen Schadenersatzanspruch
ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu vergleichen. Ausnahme davon: Sie konnten die
Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern.

Eine Verletzung dieser Pflichten durch Sie oder eine mitversicherte Person bewirkt gemaf § 6
VersVG unsere Leistungsfreiheit als Versicherer.
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5. Der Versicherungsanspruch darf vor seiner endgultigen Feststellung ohne unsere ausdrickliche
Zustimmung weder abgetreten noch verpfandet werden.

6. Wir sind als Versicherer bevollmachtigt, im Rahmen unserer Verpflichtung zur Leistung alle uns
zweckmaRig erscheinenden Erklarungen in lhrem Namen bzw. im Namen des Versicherten

abzugeben.
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Rententafel

Auf Grund der 6sterreichischen Sterbetafel 2010/2012 Unisex mit Modifikation und eines Zinsfultes von
jahrlich 1,0 %.

Jahresbetrag der monatlich im Voraus zahlbaren lebenslangen Rente fiir einen Kapitalbetrag von 100 Euro.

Bei zeitlich begrenzten Renten ist die Hohe der auf einen Kapitalbetrag von 100 Euro entfallenden
Jahresrente aus denselben Rechnungsgrundlagen zu erstellen.

Fur die Berechnung der Rente ist das Alter des Rentners an seinem dem Beginn des Rentenbezuges

nachstgelegenen Geburtstag mafigebend.

Werte in Euro
Alter Jahresrente
0 1,822
1 1,831
2 1,846
3 1,861
4 1,877
5 1,894
6 1,911
7 1,929
8 1,947
9 1,965
10 1,985
11 2,004
12 2,025
13 2,046
14 2,067
15 2,090
16 2,113
17 2,136
18 2,160
19 2,185
20 2,210
21 2,236
22 2,263
23 2,291
24 2,321
25 2,351
26 2,382
27 2,414
28 2,448
29 2,483
30 2,519

Werte in Euro
Alter Jahresrente
31 2,557
32 2,597
33 2,638
34 2,680
35 2,725
36 2,772
37 2,820
38 2,871
39 2,924
40 2,979
41 3,037
42 3,097
43 3,160
44 3,226
45 3,295
46 3,368
47 3,444
48 3,523
49 3,607
50 3,695
51 3,787
52 3,884
53 3,986
54 4,094
55 4,207
56 4,327
57 4,453
58 4,587
59 4,728
60 4,878
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Werte in Euro
Alter Jahresrente
61 5,036
62 5,205
63 5,384
64 5,576
65 5,782
66 6,003
67 6,242
68 6,501
69 6,781
70 7,087
71 7,420
72 7,785
73 8,184
74 8,622
75 9,102
76 9,631
77 10,211
78 10,850
79 11,552
80 12,325
81 13,174
82 14,107
83 15,130
84 16,251
85 17,479
86 18,819
87 20,280
88 21,869
89 23,593
90 25,456
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Teil D - Zusatzliche Haftpflichtdeckungen - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025

Die Bestimmungen fur eine "zusatzliche Haftpflichtdeckung" gelten erganzend zu Teil C der Allgemeinen
Bedingungen fir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Giltigkeit, wenn
eine oder mehrere "zusatzliche Haftpflichtdeckungen" zu WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der
Polizze ausgewiesen sind.

Artikel 37 - Welche "zusatzlichen Haftpflichtdeckungen™ konnen vereinbart sein?

1. Erweiterte Privathaftpflicht fiir zusatzliche Person sofern vereinbart
2. Hundehaftpflicht sofern vereinbart
3. Pferdehaftpflicht sofern vereinbart
4. Grundbesitzhaftpflicht fiir unbebaute Grundstiicke sofern vereinbart

Die folgend beschriebenen Deckungserweiterungen kénnen jede fir sich getrennt oder gemeinsam beantragt
werden. In der Polizze ist die vereinbarte zusatzliche Haftpflichtdeckung ausgewiesen.

1.

Erweiterte Privathaftpflicht fiir zusatzliche Person

In Erweiterung von Artikel 31 ist eine in der Polizze namentlich genannte Person zusétzlich
mitversichert. Artikel 35, Punkt 7.2 gilt damit auch fur diese nicht am Risikoort hauptgemeldete
versicherte Person sinngemal.

Hundehaftpflicht

Abweichend von Artikel 30, Punkt 9, gelten Schadenersatzverpflichtungen aus der privaten Haltung
eines Hundes, der in Inrem Eigentum oder im Eigentum einer mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Person, unabhangig vom Verwandtschaftsverhalinis, steht, als mitversichert. Als Nachweis gilt
der Meldezettel fir den Hauptwohnsitz. Mitversichert gelten auch Schadenersatzverpflichtungen des
jeweiligen Verwahrers, Betreuers oder Verfiigungsberechtigten. Der Versicherungsschutz gilt
abweichend von Artikel 32 fir Schadenereignisse, die in Europa oder einem aufereuropaischen
Mittelmeer-Anliegerstaat eingetreten sind und gilt in diesem Rahmen fiir ésterreichisches und
auslandisches Recht.

Pferdehaftpflicht

Abweichend von Artikel 30, Punkt 9, gelten Schadenersatzverpflichtungen aus der privaten Haltung
eines Pferdes, das in Ihrem Eigentum oder im Eigentum einer mit Ihnen in hauslicher Gemeinschaft
lebenden Person, unabhangig vom Verwandtschaftsverhaltnis, steht, als mitversichert. Als Nachweis
gilt der Meldezettel fir den Hauptwohnsitz. Kein Versicherungsschutz besteht fiur die gewerbliche
Haltung (z.B. Pferdeverleih, Reitschulen, Pferdepensionsbetriebe, Pferde in der Landwirtschaft,
Reitstallbetrieb etc.) und die entgeltliche Uberlassung von Pferden an Dritte. Mitversichert gelten
auch Schadenersatzverpflichtungen des jeweiligen Verwahrers, Betreuers oder
Verfigungsberechtigten Der Versicherungsschutz gilt abweichend von Artikel 32 fir
Schadenereignisse, die in Europa oder einem aufliereuropaischen Mittelmeer-Anliegerstaat
eingetreten sind und gilt in diesem Rahmen fiir dsterreichisches und auslandisches Recht.

Wechselseitige Anspriiche der mitversicherten Personen sind ausgeschlossen.

Kein Versicherungsschutz besteht flir Schadenersatzverpflichtungen aus Schaden an zum Belegen
zugefuhrter Tiere.
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4. Grundbesitzhaftpflicht fiir unbebaute Grundstiicke

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Schadenersatzverpflichtungen aus der Innehabung,
Verwaltung, Beaufsichtigung, Versorgung und Pflege des in der Polizze beschriebenen unbebauten
Grundstlckes. Ein im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit der versicherten Liegenschaft
vorhandener Privatbadestrand ist mitversichert.

Kein Versicherungsschutz besteht alleine schon aufgrund des Status "unbebaut" flr jegliche Art von
Abbruch- oder Bauarbeiten sowie Sachschaden durch Umweltstorung.

Versichert gilt ausschliellich die private Nutzung fiir den Eigenbedarf. Eine betriebliche, land- oder
forstwirtschaftliche Nutzung ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
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Teil E - Home Assistance

Artikel 38 - Notfalltelefonnummer

Unter der Home Assistance Notfalltelefonnummer
0800 21 60 06 in Osterreich (kostenfrei)
+43 12160006 aus dem Ausland

stehen lhnen jederzeit Ansprechpartner zur Verfigung, die Ihnen Hilfe im Rahmen der Leistungen der Home
Assistance anbieten.

Artikel 39 - Was ist Gegenstand und Umfang der Home Assistance?

1.

2.

Im Rahmen der Home Assistance informieren, beraten und organisieren wir Hilfs- und
Beistandsleistungen und tragen in den hierfiir vorgesehenen Notfallen die entstehenden Kosten -
siehe dazu auch Artikel 46.

Versicherungsschutz wird im jeweiligen Versicherungsfall im Umfang und nach MaRRgabe der
nachfolgenden Bestimmungen zur Home Assistance geboten.

Artikel 40 - Abwicklung, Beauftragung von Dritten, Voraussetzungen fiir die Geltendmachung von
Leistungen

1.

Wir haben fir Sie eine Notfallzentrale eingerichtet, die das gesamte Jahr hindurch rund um die Uhrin
Betrieb ist. Voraussetzung flr die Inanspruchnahme von Leistungen aus der Home Assistance ist,
dass in allen Fallen diese Notfallzentrale telefonisch unter den in Artikel 38 und auf der Polizze
angefiihrten Telefonnummern kontaktiert wird.

Aufgrund eines solchen Anrufes erteilt die Notfallzentrale die gewunschten Informationen oder
organisiert samtliche notwendige Hilfs- und BeistandsmalRnahmen, insbesondere alle erforderlichen
Kontakte zu Werkstatten, Hotels, Dienstleistungsunternehmen und Rechtsanwalten. In jenen Fallen,
in denen wir darUiber hinaus nach MafRgabe von Artikel 46 auch Kosten solcher Hilfs- und
Beistandsleistungen tragen, erfolgt die Beauftragung von Dritten fur die Erbringung von Leistungen
aus dem gegenstandlichen Versicherungsvertrag durch Sie oder die versicherten Personen selbst
oder Uber Ihren Auftrag durch die Notfallzentrale im Namen und auf Rechnung der jeweiligen
versicherten Personen. In all diesen Fallen entsteht kein direktes Vertragsverhaltnis zwischen uns
und dem beauftragten Dritten (Artikel 50).

Es besteht kein Anspruch auf Kostenersatz aus dem gegenstandlichen Versicherungsvertrag, wenn
Hilfs- und Beistandsleistungen von lhnen oder den versicherten Personen ohne vorherige
Zustimmung der Notfallzentrale selbst organisiert oder Dritte direkt ohne Einschaltung der
Notfallzentrale gemafR Punkt 1 und 2 beauftragt werden.

Artikel 41 - Was gilt als Versicherungsfall?

Versicherungsfall ist bei der Inanspruchnahme von Informations-, Organisations- und
Versicherungsleistungen rund um das versicherte Risiko ein Notfall geman Artikel 42.

Artikel 42 - Was gilt als Notfall?

Als Notfall wird ein Schadenereignis bezeichnet, das eine sofortige MalRinahme erfordert, um einen grof3eren
Folgeschaden an den versicherten Sachen zu vermeiden. Dazu z&hlen folgende Schadenereignisse:

Stérungen bei Heizung, Wasserversorgung und Wasserentsorgung,
Energieversorgung sowie von Tiefklhlgeraten;

Beschadigungen des Daches oder der Aullenverglasung am versicherten Objekt;
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e Verlust von Schllsseln zu Eingangstlren des versicherten Objektes;
o Beschadigte oder zerstorte Schldsser des versicherten Objektes.
Artikel 43 - Welche Personen sind mitversichert?

1. Versicherungsschutz besteht fiir Sie und Personen, welche im gemeinsamen Haushalt leben
und dort hauptgemeldet sind (versicherte Personen).

2. Alle versicherten Personen sind jeweils fiir sich fiir die Erfiillung samtlicher Obliegenheiten, der
Schadenminderungs- und Rettungspflicht verantwortlich.

3. Die Ausubung und Geltendmachung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag stehen nur lhnen als
Versicherungsnehmer zu. Mitversicherte Personen kénnen Deckungsanspriche aus dem
gegenstandlichen Versicherungsvertrag uns gegenuber nur mit Ihrer Zustimmung geltend machen.

Artikel 44 - Zeitlicher Geltungsbereich der Home Assistance

Der Versicherungsschutz gilt fiir Versicherungsfalle, die wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrages
eintreten.

Artikel 45 - Wo gilt die Home Assistance?
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den in der Polizze angefuhrten versicherten Risikoort, sofern bei
den einzelnen Leistungen gemal} Artikel 49 nicht entsprechende Einschrankungen oder Abweichungen
angefihrt sind.
Artikel 46 - Welche Leistungen erbringen wir?

1. Allgemeines

1.1. Unsere Notfallzentrale

e bietet tdglich 24 Stunden eine Schadenaufnahme und leitet die Daten unverziglich an
uns weiter;

¢ informiert, berét (reine Informationsleistungen);

e organisiert Hilfs- und Beistandsleistungen (Organisationsleistungen) bei einem Notfall und

e tragtin den hierfiir vorgesehenen Fallen darlber hinaus die genannten Kosten bis zum
jeweiligen Hochstbetrag (Kostentragung) im Umfang und nach MalRgabe der nachfolgenden

Bestimmungen.

1.2. In allen Fallen, in denen wir die Kosten bis zu einer bestimmten HOhe tragen, ist darin die
Mehrwertsteuer entsprechend den gesetzlichen Vorschriften enthalten.

2. Handwerkerservice

Unsere Notfallzentrale organisiert fiir Sie eine(n)
e Installateur bei Schaden oder Defekten an Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen;
o Elektriker bei Schaden oder Defekten an Elektro- und Heizungsinstallationen;

e Dachdecker, Zimmermann oder Spengler zur Dachreparatur an Ein- oder
Zweifamilienwohnhausern;
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o Elektrotechniker bei Schaden, Defekten oder Ausfall von Kiihl-, Gefrier- und Heizungsgeraten;
e Glaser bei Bruchschaden an der Au3enverglasung;
¢ Rohrreinigungsfirma bei Verstopfung des Rohrsystems;

o Tischler oder Schlosser bei Schaden oder Defekten an Eingangstiren oder Fenstern der
Wohnraumlichkeiten

Daruber hinaus leisten wir bei einem Notfall infolge eines oben genannten Schadenereignisses
Kosten in Form einer Leistungspauschale bis zu 350 Euro. Wir erbringen diese Leistung auch dann,
wenn die von den vorgenannten Professionisten erbrachte Leistung nicht oder nur teilweise unter
den Versicherungsschutz aus Teil B der Allgemeinen Bedingungen fur die Haushaltversicherung
WohnlichER GO! Basis 2025 fallt. Voraussetzung dafir ist, dass der betreffende Handwerker tUber
die Notfallzentrale organisiert wurde.

3. Psychologische Betreuung
Ist nach einem versicherten Einbruch in die versicherten Raumlichkeiten fur Sie oder eine im
gemeinsamen Haushalt lebende Person der Bedarf flir eine Beratung/Betreuung durch einen
autorisierten Psychologen gegeben, iibernehmen wir Organisation und Kosten bis 350 Euro.

4. Ersatzunterkunft
Bei Unbewohnbarkeit der versicherten Rdumlichkeiten infolge eines Notfalls Gbernehmen wir die
Organisation einer adaquaten Ersatzunterkunft. Die Kosteniibernahme ist in Artikel 22, Punkt 3.2
geregelt.

5. Bewachung der versicherten Raumlichkeiten
Ist nach einem Notfall die Bewachung der versicherten Raumlichkeiten zur Vermeidung moglicher
weiterer Schaden notwendig, Ubernehmen wir die Kosten der Bewachung bis zum nachsten Werktag
bis maximal 500 Euro.

6. Schlusseldienst
Kdénnen Sie oder eine andere versicherte Person die Eingangstiir zur versicherten Wohnung oder zu
Ihrem versicherten Eigenheim nicht 6ffnen, organisieren wir die Turoffnung und ibernehmen die
hierflir anfallenden Kosten bis maximal 350 Euro. Die Kostenlibernahme gilt auch fiir den Fall, dass
Sie den Schliisseldienst in einem Notfall nicht Gber unsere Notfallzentrale beauftragen konnten. Nicht
ersetzt werden Kosten fiir ein neues Schloss.

7. Schlossdnderung nach einem Einbruchdiebstahl/Raub

Wenn lhnen oder einer anderen versicherten Person der Eingangsturschlissel durch
Einbruchdiebstahl oder Raub abhandengekommen ist, organisieren wir den Schlossaustausch.

8. Umzugsdienste/Notlagerung

Wir nennen Ihnen Umzugsfirmen bzw. Speditionen, wenn die Wohnungseinrichtung nach einem
Notfall voriibergehend verbracht werden muss sowie Moglichkeiten, wo diese gelagert werden kann.
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Artikel 47 - Wann besteht kein Versicherungsschutz?

Kein Versicherungsschutz besteht fiir samtliche Versicherungsfalle, die

1.

mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Verfiigungen von hoher Hand, die in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang mit hoheitsrechtlichen Anordnungen aufgrund einer
Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind, und Erdbeben unmittelbar oder
mittelbar zusammenhangen;

bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch eine versicherte Person
eintreten, sowie fur Versicherungsfalle, die vorsatzlich herbeigefihrt werden;

mit nuklearen Ereignissen in unmittelbarem Zusammenhang stehen;

durch Baumangel sowie mangelnde Instandhaltung des Wohnhauses entstanden sind, wenn der
Versicherungsnehmer gleichzeitig auch Eigentiimer des versicherten Gebaudes ist.

Artikel 48 - Welche Obliegenheiten miissen Sie beachten?

1.

Versicherungsfalle gemaR Artikel 41 missen noch vor Inanspruchnahme von Leistungen
unverzuglich telefonisch unserer Notfallzentrale gemeldet werden.

Der Schaden ist so gering wie mdglich zu halten und Sie missen eventuelle Weisungen von uns
befolgen.

Sie missen nach Mdglichkeit zur Feststellung des Sachverhalts beitragen und uns jede zumutbare
Untersuchung Uber die Ursache und Hohe des Schadens und Gber den Umfang der
Entschadigungspflicht gestatten sowie Belege zum Nachweis der Schadenhdhe vorlegen.

Bei Geltendmachung der aufgrund unserer Leistung auf uns Gibergegangenen Ersatzansprtiche
gegenulber Dritten missen Sie uns unterstitzen und uns die hierfur benétigten Unterlagen
aushandigen.

Auf Anfrage sind uns jene Unterlagen zur Verfligung zu stellen, aus denen sich die Berechtigung der
mitversicherten Personen ergibt.

Wird eine der unter Punkt 1 bis 5 genannten Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
verletzt, sind wir gemaR § 6 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Artikel 49 - Leistungsbegrenzungen, Subsidiaritét

1.

Haben Sie sich aufgrund unserer Leistung Kosten erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hatten
aufwenden missen, kénnen wir die Leistung um einen Betrag in Hohe dieser Kosten kurzen. Die
versicherten Personen kdnnen insgesamt keine Entschadigung verlangen, die ihren Gesamtschaden
Ubersteigt.

Aus dem abgeschlossenen Versicherungsvertrag wird vereinbarungsgemaf nur in dem Umfang eine
Leistung erbracht, soweit nicht aus einem anderen zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehenden
Versicherungsvertrag mit einem Privatversicherer oder einer anderen Institution mit gleichem oder
ahnlichem Unternehmenszweck fiir dasselbe Interesse und dieselbe Gefahr ein Leistungsanspruch
geltend gemacht werden konnte. Dies gilt auch fur den Fall, dass aus einem solchen Vertrag, aus
einem vom Versicherungsnehmer oder von den versicherten Personen zu vertretenden Umstand,
kein Versicherungsschutz/Anspruch gegeben ist. Sofern der Versicherer trotz bestehender
Subsidiaritat bereits Leistungen erbracht hat, gehen die Ersatzanspriiche der versicherten Personen
gegeniber Dritten mit Zahlung auf den Versicherer tber.
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Artikel 50 - Haftungsausschluss

1.

Wir haften als Versicherer nicht fir Schaden, die lhnen oder den versicherten Personen von Dritten
im Zusammenhang mit der Erbringung von Versicherungsleistungen aus dem gegenstandlichen
Versicherungsvertrag zugefiigt werden.

Das gilt insbesondere fir alle Nachteile und Schaden samtlicher gemal Artikel 43 versicherter
Personen, die durch mangelhafte Leistungserbringung oder schuldhafte Handlungen Dritter, welche
im Namen und auf Rechnung der versicherten Personen von der Notfallzentrale gemafR Artikel 40
oder von diesen selbst beauftragt wurden, verursacht werden.

Artikel 51 - Wann endet der Versicherungsschutz der Home Assistance?

Die Home Assistance ist eine Zusatzleistung zu Ihrer Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und
teilt daher das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Haushaltversicherungsvertrages WohnlichER GO!
Basis 2025.

Artikel 52 - Regressrecht

1.

Die von uns erbrachten Leistungen sind von lhnen zur Ganze zurlickzuzahlen, wenn sich erst
nachtraglich herausstellt, dass zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles wegen
Préamienzahlungsverzug oder Vorliegen eines Risikoausschlusses gemal Artikel 47 kein
Versicherungsschutz bestanden hat. Das gilt auch, wenn wir wegen Verletzung von Obliegenheiten
gemal Artikel 48 leistungsfrei sind, wobei in diesem Fall die Rickzahlungspflicht im Umfang und
nach MalRRgabe des § 6 VersVG besteht.

Die mitversicherten Personen haften bei Vorliegen eines Risikoausschlusses sowie bei
Obliegenheitsverletzungen solidarisch mit Ihnen flr die Rickzahlung der fir Sie erbrachten
Leistungen.
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Teil F - ERGO Unwetterwarnung

Die Bestimmungen (Teilnahmebedingungen) zur ERGO Unwetterwarnung haben nur Gultigkeit, wenn die
ERGO Unwetterwarnung vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist.

Artikel 53 - Welche Serviceleistung wird im Rahmen der ERGO Unwetterwarnung erbracht?

Mit dem Unwetterservice "ERGO Unwetterwarnung" bieten wir in Zusammenarbeit mit einem
Serviceprovider als zusatzliches kostenfreies Service die Zustellung von Unwettermeldungen ber die
Medien SMS und E-Mail an.

Sie erhalten 6rtlich und zeitlich exakte Vorhersagen bei heftigem Sturm, Gewitter, Hagel, Glatteis,
ergiebigem Schneefall und Starkregen fir Ihre Region anhand lhrer Postleitzahl. Dieses innovative und
zuverlassige Vorwarnsystem kann lhnen helfen, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen um damit Schaden an
Ihrem Eigentum zu verhindern und lhre Sicherheit zu erhdhen.

Die Wettervorhersagen werden von hochqualifizierten Meteorologen und mit Hilfe modernster
Prognosesoftware und Unwetter-Radar-Technologie erstellt. Sie erhalten in der Regel 2-3 Stunden vor
Eintritt des Unwetters lhre regionale Wetterwarnung per SMS und/oder E-Mail Gbermittelt. Somit bleibt
genugend Zeit, Unwetterschaden rechtzeitig vorzubeugen.

Artikel 54 - Wann erfolgt eine Warnung?

bei Gefahr von schwerem Sturm mit Spitzen von mehr als 100 km/h

bei schwerem Gewitter verbunden mit Starkregen und Hagel

bei Gefahr von intensivem Starkregen (40/80 mm in 6/24h)

bei Gefahr von ergiebigem Neuschnee (10/25 cm in 6/24h)

bei Gefahr von Eisregen
Artikel 55 - Vertragsschluss/Vertragsbeendigung
1. Der Vertrag Uber die Lieferung von SMS/E-Mail-Meldungen kommt zwischen |hnen und uns
zustande, wenn Sie uns fur die Zustellung der Unwetterinformation die Medien "SMS" und/oder
"E-Mail" bei Vertragsabschluss bekannt geben und diese durch ein BegriiRungs-SMS und/oder
E-Mail bestatigt wurden.
2. Sie haben das Recht, die Vereinbarung dartber jederzeit zu kiindigen oder von dieser Vereinbarung
zurlickzutreten. Die Kindigung bzw. den Riicktritt kbnnen Sie Uber Ihre(n) Betreuerln oder iber die

E-Mail-Adresse office@ergo-versicherung.at geltend machen und ist giiltig mit dem Einlangen bei
uns.

3. Diese Deckungserweiterung kann von uns jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen Frist
gekundigt werden.

4. Mit dem Vertragsabschluss werden die Bestimmungen zur ERGO Unwetterwarnung anerkannt.
Artikel 56 - Lieferverpflichtung, Haftung fiir fehlerhafte Lieferung und Information

1. Wir liefern mit Hilfe des Zustellservices eines Service-Providers die von lhnen im Rahmen lhres
Vertrages bestellten Warnungen auf das jeweils gewlinschte Medium.
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2. Die bestellten Warnungen werden maschinell ausgelost und zum Teil mit Hilfe von Providern
zugestellt, auf die weder wir noch unsere Kooperationspartner Einfluss haben. Eine Haftung fir
fehlerhafte Zustellungen (Verzug, Nichtleistung, etc.) ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz
und grober Fahrlassigkeit beruht, ebenso wie fiir Lieferstorungen, auf die unser Kooperationspartner
keinen Einfluss haben konnte.

3. Unwetterwarnungen werden mit Sorgfalt erstellt. Sie unterliegen aber aus der Natur der Sache und
aufgrund der Nutzung technischer Hilfsmittel einem nicht beherrschbaren Irrtumsrisiko. Wir kénnen
daher unabhangig von Vorsatz und grober Fahrlassigkeit keine Gewahr fiir die Richtigkeit,
Vollstandigkeit und Aktualitat der Warnungen und Informationen Gbernehmen.

4. Die Unwetterwarnungen werden ausschlieBlich fiir Gebiete innerhalb der Republik Osterreich erstellt.
Artikel 57 - Kosten

Die Unwetterwarnung ist fir Sie bei Abschluss einer Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025
kostenfrei.

Artikel 58 - Welche Voraussetzungen sind fiir die Lieferung von SMS/E-Mail-Meldungen zu erfiillen?
Sie miussen uns, um das Service nutzen zu kdnnen, lhre Handynummer oder E-Mail-Adresse bekanntgeben.

Artikel 59 - Datenschutz

Personenbezogene Daten werden von uns und unserem Kooperationspartner nur zum Zwecke der
Vertragsabwicklung, Kundenbetreuung sowie im Rahmen von gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. des
Telekommunikationsgesetzes) verwendet. Sie erklaren mit Anerkennung der Bestimmungen zur ERGO
Unwetterwarnung hierzu Ihre Einwilligung.

Artikel 60 — Schlussbestimmungen zur ERGO Unwetterwarnung

Sollten einzelne Bestimmungen der ERGO Unwetterwarnung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Giiltigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht berihrt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmungen oder zur Ausfillung der Vertragsllcke tritt eine angemessene Regelung, die, soweit rechtlich
moglich, dem entspricht oder dem zumindest am nachsten kommt, was wir nach dem Sinn und Zweck des
Vertrages gewollt hatten, wenn wir die Unwirksamkeit der Bestimmung oder die Vertragslicke gekannt
hatten.
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Teil G - Differenzdeckung

Die Bestimmungen zur Differenzdeckung gelten ergénzend zu Teil A bis C, D (ausgenommen Artikel 37
Punkt 3 bis 4), E bis F und | bis K (ausgenommen Artikel 70 Punkt 5) der Allgemeinen Bedingungen fir die
Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Giltigkeit, wenn die Differenzdeckung zu
WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist.

Artikel 61 - Was ist Gegenstand der Differenzdeckung?

Diese Differenzdeckung erganzt fiir den in der Polizze vereinbarten Zeitraum eine anderweitig bestehende
Haushaltversicherung fiir das gleiche Risiko im nachstehend beschriebenen Umfang. Der
Versicherungsschutz aus der anderweitig bestehenden Haushaltversicherung geht dem
Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung vor.

Artikel 62 - Welchen Leistungsumfang umfasst die Differenzdeckung?

1. Die Differenzdeckung leistet fir solche Schadenereignisse, die in der anderweitig bestehenden
Haushaltversicherung nicht oder nicht im vollen Umfang versichert sind, bis zur Héhe und Umfang
des in der Polizze vereinbarten Versicherungsschutzes (das umfasst z.B. Versicherungssummen,
Haftungserweiterungen, Entschadigungsgrenzen) abziiglich der vertraglich vereinbarten Leistungen
aus der anderweitig bestehenden Haushaltversicherung.

2. Maldgeblich fir die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der anderweitig bestehenden
Haushaltversicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes des anderen Vertrages, der zum
Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachtraglich vorgenommene
Anderungen an der anderweitig bestehenden Haushaltversicherung bewirken keine Erweiterung der
Differenzdeckung.

3. Erganzend zu den Bestimmungen aus Teil A bis C, D (ausgenommen Artikel 37 Punkt 3 bis 4), E bis
F und | bis K (ausgenommen Artikel 70 Punkt 5) der Allgemeinen Bedingungen fiir die
Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 werden Leistungen aus der Differenzdeckung
nicht erbracht, wenn

3.1. zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung keine anderweitige
Haushaltversicherung bestanden hat;

3.2. aus dem bestehenden Vertrag oder der bestehenden Differenzdeckung mangels
Pramienzahlung kein Versicherungsschutz gegeben ist.

Artikel 63 - Was miissen Sie im Schadenfall tun?
1. Sie haben einen Schadenfall

1.1. zunachst dem Versicherer der anderweitig bestehenden Haushaltversicherung anzuzeigen und
dort lhre Anspriiche geltend zu machen;

1.2. zur Differenzdeckung unverzuglich zu melden, sobald Sie von dem anderweitigen Versicherer
informiert werden, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter
die Leistungspflicht fallt.

2. Die Ubrigen in Teil A bis C, D (ausgenommen Artikel 37 Punkt 3 bis 4), E bis F und | bis K
(ausgenommen Artikel 70 Punkt 5) der Allgemeinen Bedingungen fiir die Haushaltversicherung
WohnlichER GO! Basis 2025 genannten Obliegenheiten, die von lhnen im Versicherungsfall zu
beachten sind, bleiben unberihrt; insbesondere haben Sie nach Aufforderung durch uns die
erforderlichen Auskinfte zur Feststellung der Entschadigungspflicht zu erteilen sowie die zur
Feststellung der Leistungshdhe notwendigen Unterlagen des anderen Versicherers einzureichen.
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Artikel 64 - Wann und wie wird die Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt?

1.

Der vorliegende Haushaltversicherungsvertrag wird zu dem in der Polizze genannten Endtermin der
anderweitig bestehenden Haushaltversicherung durch den Wegfall der Bestimmungen tber die
Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt. Gleiches gilt, wenn die anderweitig
bestehende Haushaltversicherung vor dem genannten Ablauftermin endet. Die vorzeitige
Beendigung der anderweitig bestehenden Haushaltversicherung ist uns unverzuglich mitzuteilen.

Ab dem Zeitpunkt der Umstellung von der Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz ist
die hierflr vereinbarte Pramie zu entrichten.
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Teil H - Naturkatastrophen-Schutz

Artikel 65 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet der "Naturkatastrophen-Schutz"?

Die Bestimmungen zum "Naturkatastrophen-Schutz" gelten ergdnzend zu Teil B - Haushaltversicherung der
Allgemeinen Bedingungen fur die Haushaltversicherung WohnlichER GO! 2025 und haben nur Gultigkeit,
wenn der Naturkatastrophen-Schutz zu WohnlichER GO! 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen
ist.

1. Versichert sind Schaden, die

e durch die unmittelbare Einwirkung einer nachstehend genannten, versicherten Gefahr
(Schadenereignis) eintreten. Eine unmittelbare Einwirkung liegt auch dann vor, wenn
Gebaudeteile, Bdume, Maste oder ahnliche Gegenstande gegen versicherte Sachen geworfen
werden;

e als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten;

e durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis eintreten.

bis zu der flir den

Niederschlags- und Schmelzwasser, Hochwasser, Uberschwemmung, S’iﬂﬁrzkie:adsgolfgﬁzr:e
Lawinen, Lawinenluftdruck, Erdsenkung, Muren, Erdbeben (Selbstbehalt :
ausgewiesenen

250 Euro), witterungsbedingter Kanalriickstau und Ansteigen des

. Versicherungssumme
Grundwasserspiegels

pro Schadenfall und
Versicherungsjahr

1.1. Als Niederschlags- und Schmelzwasser gilt Wasser aus witterungsbedingten Niederschlagen
(Regen, Schnee oder Hagel) im Inneren des Gebaudes (innerhalb der tragenden
UmschlieBungswande). Die Niederschlage dringen dabei durch Dach oder Mauerteile oder
durch ordnungsgemal geschlossene Fenster oder Aufentiiren ins Gebaude ein, ohne dass
Ereignisse gemal Artikel 23 Punkt 3.1.1. bis 3.1.5. stattgefunden haben. Versicherungsschutz
besteht nur dann, wenn das Gebdude zum Zeitpunkt des Schadensereignisses vollstandig
geschlossen ist.

1.2. Hochwasser ist das unvorhersehbare, unregelmaige Ansteigen und Ausufern von natirlichen
und kinstlichen Gewassern durch aufterordentliche Niederschlage oder Schneeschmelze.

1.3. Uberschwemmung ist die Ansammlung von erheblichen Wassermengen, ausgeldst durch
Regen-, Schnee- oder Schmelzwasser. Dabei flie3t Wasser nicht auf normalem Weg ab (z.B.
wegen Versagen des Kanalnetzes), sondern Uberflutet sonst nicht in Anspruch genommenes
Gelande.

1.4. Lawinen sind von Berghdngen niedergehende Schnee- oder Eismassen. Lawinenluftdruck ist
der auergewdhnliche Anstieg oder Abfall des atmospharischen Luftdrucks in unmittelbarer
Umgebung einer Lawine und die daraus folgenden Luftbewegungen.

1.5. Als Erdsenkung gilt eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens Uber naturlichen
Hohlrdumen.

1.6. Muren sind Massenbewegungen an der Erdoberflache, die durch naturbedingte
Wasserbewegungen ausgeldst werden und bilden einen Schlammstrom mit flussdhnlichem
Verlauf. Muren enthalten Erdreich und Wasser etwa im gleichen Ausmal.
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1.7.

1.8.

1.9.

Als Erdbeben gilt eine naturbedingte Erschutterung des Erdbodens, die durch geophysikalische
Vorgange im Erdinneren ausgelost wird. Die Erdsto3e miissen nach den Messungen von
mindestens zwei Erdbebenstationen fir den versicherten Risikoort mindestens EMS 6 nach
EMS-98 (Europaische Makroseismische Skala) erreichen. Es gilt ein Selbstbehalt von 250 Euro
je Schadenfall vereinbart. Als ein Schadenereignis gelten alle Schaden, die in einem Zeitraum
von 72 Stunden eintreten.

Als witterungsbedingter Kanalriickstau gilt das Austreten von Wasser aus in Gebauden
befindlichen Kanaléffnungen durch auRergewdhnliche Witterungseinflisse und damit
verbundenen Uberdruck in den Abwasserleitungen.

Ansteigen des Grundwasserspiegels am versicherten Grundstiick liegt vor bei unmittelbarem
und nachweislichem Zusammenhang mit Hochwasser oder Uberschwemmung im Umkreis von
20 km des versicherten Risikoortes.

2. Allgemeine Bestimmungen zum Naturkatastrophen-Schutz

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

Katastrophenschaden (Punkte 1.1. bis 1.9.) sind mit der fir den Naturkatastrophen-Schutz in
der Polizze ausgewiesenen Versicherungssumme pro Schadenfall und Versicherungsjahr
begrenzt.

Sollten Sie bei ERGO lhren Wohnungsinhalt und Ihr Eigenheim mit dem Produkt "WohnlichER
GO!" versichert haben, gilt fir die Deckung Naturkatastrophen-Schutz gemaf den Punkten 1.1.
bis 1.9. ein Summenausgleich vereinbart. Die daraus folgende Summe - beispielhaft 10.000
Euro (das ware beispielhaft eine Summe aus 5.000 Euro fiir den Wohnungsinhalt und 5.000
Euro fiir das Eigenheim) - bildet dann zusammen den gemeinsamen Grenzwert flir Schaden
am Wohnungsinhalt und am Eigenheim.

Sollten Sie zusatzlich zum Wohnungsinhalt und Ihr Eigenheim ein Paket Garten und/oder ein
Paket Pool versichert haben, erstreckt sich der Summenausgleich fur die
Katastrophenschutzdeckung auch auf die genannten Pakete. Die vereinbarte
Versicherungssumme fir den Naturkatastrophen-Schutz bildet dann zusammen den
gemeinsamen Grenzwert fir Schdden am Wohnungsinhalt, am Eigenheim, an den im Paket
Garten und/oder an den im Paket Pool versicherten Sachen.

Die in der Polizze genannte Summe fiir Katastrophenschaden gemaf den Punkten 1.1. bis 1.9.
inkludiert auch samtliche anfallenden Nebenkosten. Das sind: Aufraumungs-, Abbruch-, De-
und Remontagekosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Entsorgungskosten, Kosten fiir die
Deponie des Schutts und der nicht mehr verwendbaren Reste auf der nachsten geeigneten
Ablagerungsstatte sowie die Kosten fir die Behandlung von gefahrlichem Abfall, Kosten fur
Feuerwehren und sonstige Hilfsdienste sowie Kosten fiir eine Ersatzunterkunft.

Die Deckung fur den Naturkatastrophen-Schutz beginnt friihestens 14 Tage nach
Vertragsabschluss. Sollte im Vorvertrag diese Deckung bereits bestanden haben, ist diese Frist
obsolet und der Versicherungsschutz beginnt mit dem Datum des vereinbarten und in der
Polizze dokumentierten Vertragsbeginn.

3. Folgende Schaden bzw. Beeintriachtigungen sind nicht versichert:

3.1.

3.2.

3.3.

Schaden durch Bewegung von Felsblécken, Gesteinsteilen oder Erdmassen, wenn diese
Bewegung durch Erdaufschiittungen bzw. -abgrabungen, Sprengungen oder die Erschliefung
gasférmiger, flissiger oder fester Stoffe aus dem Erdinneren verursacht wurde.

Schaden durch Grundfeuchte und Langzeiteinwirkungen.

Beeintrachtigungen ohne Auswirkungen auf die Brauchbarkeit, Funktionsfahigkeit oder
Nutzungsdauer der versicherten Sachen
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3.4. Schaden durch Baumangel sowie mangelnde Instandhaltung des Objektes, wenn der
Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte Person gleichzeitig auch Gebaudeeigentiimer ist.

3.5. Schaden durch Niederschlags- oder Schmelzwasser welche durch Offnungen am Dach infolge

von Umbauten, Anbauten, Neubauten bzw. Reparaturarbeiten sowie durch offene Dachluken,
Dachfenster bzw. offene Fenster und Tiren entstehen
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Teil | - Paket Garten - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025 ohne Abschluss einer
Eigenheimversicherung

Die Bestimmungen zum "Paket Garten" gelten erganzend zu Teil A bis G der Allgemeinen Bedingungen fur
die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Gultigkeit, wenn das "Paket Garten"
zu WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist. Fur diese
Deckungserweiterungen gilt - sofern in folgenden Punkten nichts anderes vereinbart - die in der Polizze fiir
das "Paket Garten" ausgewiesene Versicherungssumme. Diese Versicherungssumme folgt dem Prinzip der
Erstrisikodeckung, das heif3t, der Schaden wird fir alle im "Paket Garten" angeflihrten Deckungen
gemeinsam in voller Héhe bis zum Erreichen der vereinbarten Versicherungssumme fiir das versicherte
Risiko bezahlt.

Artikel 66 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet das "Paket Garten"?

Spielplatzeinrichtungen am versicherten Grundstick

Gartengerate und Gartenmdobel am versicherten Grundstlick

Gemauerter Gartengrill, Outdoorkiiche, Grillklichenblock oder sonstige
mobile Gartengrills am versicherten Grundstiick

Fix im Boden verankerte Gartenlauben, mit dem Boden fest verbundene
Sichtschutzverbauten und Gartenduschen am v
versicherten Grundstiick

Beleuchtungskorper am versicherten Grundstiick 4
Garten- und Werkzeughutten am versicherten Grundstuick bis 5.000 Euro
Carports (bis 50 m?) im Umkreis von 200 Meter zum versicherten y
Grundstiick

Ebenerdige Terrassen und Wege (ausgenommen unbefestigte Wege),

Hauseinfahrten und AuRenstiegen, Stiitzmauern, Brunnenanlagen, Zaune, y
Einfriedungen (keine lebenden Einfriedungen), Garten- und Garagentore

auf dem versicherten Grundstiick

Baugerate und noch nicht fix verbaute Baubestandteile am versicherten y
Grundstick

Solaranlagen, Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen inklusive y

Glasbruch verursacht durch Hagel oder Sturm am versicherten Grundstiick

Optische Beeintrachtigung durch Hagel an versicherten

Gebaudebestandteilen bis 2.500 Euro

Sichern, Entfernen, Entsorgen von Baumen bis 2.000 Euro

Einfacher Diebstahl von im Gartenpaket versicherten Sachen bis 4.000 Euro

Sonderverglasungen auf dem versicherten Grundstlick (ausgenommen

v
Treib- und Gewachshauser)

Erweitertes Umweltrisiko auch fir Lagerung und Verwendung von

Mineraldlprodukten; inklusive eigenes Erdreich am versicherten y

Grundstlck - Selbstbehalt 10% der gewahlten Versicherungssumme fir
das "Paket Garten"

Erweiterung der Privathaftpflicht auf Schadenersatzanspriiche aus der
Innehabung und der Pflege des zur versicherten Wohnung v
gehdrenden Gartenanteils

1. Als Spielplatzeinrichtung am versicherten Grundstiick verstehen wir typische Spielgerate und
Spieleinrichtungen fur Kinder, welche vom Hersteller fir die dauernde Aufstellung im Freien
vorgesehen sind und sich in lhrem Eigentum befinden. Dazu z&hlen auch Outdoor-Trampolin,
Tischtennistische, Fullballtore oder Basketballkorbe.
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10.

11.

12.

13.

Als Gartenmdbel am versicherten Grundstlick verstehen wir Tische, Sessel, Gartenboxen,
Gartentruhen, Sonnenschirme. Als Gartengerate am versicherten Grundstlick verstehen wir
Gerate und Maschinen zur Garten- und Poolpflege.

Grill ist ein Gerat oder eine Einrichtung zum Grillen von Fleisch, Fisch oder anderen
Nahrungsmitteln. Wir versichern jede Art von Grills und Outdoorkiichen am
versicherten Grundstlck.

Gartenlauben sind kleine, seitlich offene Gebaude. Sichtschutzbauten sind einfache Bauwerke und
dienen zur Wahrung der Privatsphare im Garten. Beide sind aus Holz oder Metall gefertigt und
befinden sich auf dem versicherten Grundstiick. Wir versichern auch fix im Boden verankerte oder
einbetonierte Gartenduschen am versicherten Grundstuick.

Versichert gelten fix am Gebaude montierte oder fix im Boden befestigte Lampen oder Laternen -
ohne Leuchtmittel - am versicherten Grundstiick. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben
mobile, nicht fix mit dem Boden oder einem Gebaude verbundene Beleuchtungskorper.

Versichert gelten Garten- und Werkzeughiitten auf dem versicherten Grundstiick bis zu
einer Hochstentschadigung von 5.000 Euro. Diese Deckung gilt subsidiar zu einer fir
dieses Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung.

Versicherungsschutz besteht fiir von Ihnen benutzte und im Boden fix verankerte Carports (bis
50 m? Bodenflache) im Umkreis von 200 Meter zum versicherten Grundstlck. Diese Deckung gilt
subsidiar zu einer fur dieses Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung.

Ebenerdige Terrassen und Wege (ausgenommen unbefestigte Wege — das sind Wege mit
nattrlichem oder losem Belag), Hauseinfahrten und Auf3enstiegen, Stitzmauern,
Brunnenanlagen, Zdune und Einfriedungen (keine lebenden Einfriedungen), Garten- und
Garagentore auf dem versicherten Grundstiick. Diese Deckung gilt subsidiar zu einer fiir dieses
Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung.

Versichert gelten Baugerate und noch nicht fix verbaute Baubestandteile auf dem versicherten
Grundstuick. Voraussetzung ist, dass Sie Eigentimer der Baubestandteile sind oder lhnen unter
Eigentumsvorbehalt Gbergeben wurden.

Mitversichert sind Schaden - inklusive Glasbruch, verursacht durch Hagel oder Sturm - an
fachmannisch aufgestellten und montierten Solaranlagen, Sonnenkollektoren oder
Photovoltaikanlagen am versicherten Grundstick. Diese Deckung gilt subsidiar zu einer fur
dieses Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung.

Optische Schaden durch Hagel an Gebaudebestandteilen, das sind Markisen, Rollladen und
AuBenjalousien am versicherten Grundstiick sind mitversichert. Als "optische Schaden" definieren
wir rein optische Beeintrachtigungen an den versicherten Sachen ohne Auswirkungen auf
Gebrauchsfahigkeit, Lebens- und Nutzungsdauer. Die Entschadigung ist mit den Reparaturkosten,
héchstens jedoch mit der Versicherungssumme von 2.500 Euro je Schadenfall begrenzt. Die
Reparatur ist mittels Rechnungslegung nachzuweisen. Die Deckung gilt subsidiar zu einer fir dieses
Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung.

Versichert sind die Kosten fur das Sichern, Entfernen und Entsorgen von am versicherten
Grundstick befindlichen Badumen oder von auf das versicherte Grundstiick gestirzten Baumen, die
durch ein versichertes Ereignis geman Artikel 23 beschadigt wurden oder umgestirzt sind. Diese
Deckung gilt subsidiar zu einer fir dieses Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung.

Abweichend zu Artikel 23, Punkt 4.1.4 der Allgemeinen Bedingungen fir die Haushaltversicherung
WohnlichER GO! ist die Haftung fiir einfachen Diebstahl von den im ,Paket Garten” versicherten
Sachen mit 4.000 Euro begrenzt.
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14.

15.

16.

Unter Sonderverglasungen verstehen wir: Verglasungen von Einfriedungen, Verbindungsgangen,
Hauseinfahrten, Pergolen und Carports - fiir diese gilt die Definition gemaf Punkt 7 - am
versicherten Grundstlick. Versichert sind Glasbruchschaden gemaf Artikel 23, Punkt 5. Diese
Deckung gilt subsidiar zu einer fir dieses Wohnhaus bestehenden Gebaudeglasversicherung.

In Erweiterung zu Artikel 30, Punkt 13, besteht Versicherungsschutz auch dann, wenn die
Verunreinigung vorerst auf das Erdreich des versicherten Grundstiicks beschrankt ist und eine
Verunreinigung des Grundwassers oder der benachbarten Grundstiicke noch nicht erfolgt und eine
drohende Gefahr dazu noch nicht absehbar ist. In diesem Fall ersetzt der Versicherer die
Aufwendungen fur Ausheben und Entsorgen des verunreinigten Erdreichs sowie der verunreinigten
Gebaudeteile. Weitere Aufwendungen zur Wiederherstellung des Vorzustandes von Grundstlcks-
und Gebaudeteilen sind nicht versichert. Fir diese Deckung gilt ein Selbstbehalt von 10% der fiir das
"Paket Garten" gewahlten Versicherungssumme vereinbart.

Die Versicherung erstreckt sich auch auf lhre Schadenersatzverpflichtungen aus der Innehabung,
Verwaltung, Beaufsichtigung, Versorgung und Pflege des versicherten Grundstiickes. Ein im
unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit der versicherten Liegenschaft vorhandener
Privatbadestrand ist mitversichert.

Erganzend zu Artikel 31 erstreckt sich die Versicherung auch auf gleichartige
Schadenersatzverpflichtungen des Grundstiickseigentimers und -besitzers. Weiters gelten
mitversichert Personen, die im Auftrag des Versicherungsnehmers handeln - sofern diese Tatigkeit
nicht in Ausiibung ihres Berufes oder Gewerbes erfolgt. Es gelten auch Personen mitversichert, die
infolge Fruchtgenuss, Konkurs- oder Zwangsverwaltung anstelle des Versicherungsnehmers treten.

Eine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung gilt nicht mitversichert.

Artikel 67 - Wann endet der Versicherungsschutz zum "Paket Garten"?

Das Paket Garten ist eine Zusatzversicherung zu lhrer Haushaltversicherung WohnlichER GO! und teilt daher
das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Haushaltvertrages WohnlichER GO!.
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Teil J - Paket Garten - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025 bei gemeinsamem Abschluss
einer Eigenheim- und Haushaltversicherung

Die Bestimmungen zum "Paket Garten" gelten erganzend zu Teil A bis G der Allgemeinen Bedingungen flr
die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Gultigkeit, wenn das "Paket Garten"
zu WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist. Fur diese
Deckungserweiterungen gilt - sofern in folgenden Punkten nichts anderes vereinbart - die in der Polizze fiir
das "Paket Garten" ausgewiesene Versicherungssumme. Diese Versicherungssumme folgt dem Prinzip der
Erstrisikodeckung, das heifdt, der Schaden wird fir alle im "Paket Garten" angeflihrten Deckungen
gemeinsam in voller Héhe bis zum Erreichen der vereinbarten Versicherungssumme fiir das versicherte
Risiko bezahlt.

Artikel 68 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet das "Paket Garten"?

Spielplatzeinrichtungen am versicherten Grundstick

Gartengerate und Gartenmdbel am versicherten Grundstick 4
Gemauerter Gartengrill, Outdoorkiiche, Grillklichenblock oder sonstige y

mobile Gartengrills am versicherten Grundstiick

Fix im Boden verankerte Gartenlauben, mit dem Boden fest verbundene y
Sichtschutzverbauten und Gartenduschen am versicherten Grundstiick

Beleuchtungskorper am versicherten Grundstiick 4
Ebenerdige Terrassen die nicht Gebaudebestandteil sind und Wege

(ausgenommen unbefestigte Wege), Hauseinfahrten und Au3enstiegen, y
Stlitzmauern, Brunnenanlagen, Zaune, Einfriedungen (keine lebenden

Einfriedungen), Garten- und Garagentore auf dem versicherten Grundstiick

Baugerate und noch nicht fix verbaute Baubestandteile am versicherten y
Grundstlck

Optische Beeintrachtigungen durch Hagel am versicherten Gebaude bis 2.500 Euro
Sichern, Entfernen, Entsorgen von Baumen bis 2.000 Euro
Einfacher Diebstahl von im Gartenpaket versicherten Sachen bis 4.000 Euro
Sonderverglasungen auf dem versicherten Grundstlick (ausgenommen y
Gewachs- und Treibhausern)

Erweitertes Umweltrisiko auch fir Lagerung und Verwendung von

Mineraldlprodukten; inklusive eigenes Erdreich am versicherten y
Grundstlck - Selbstbehalt 10% der gewahlten Versicherungssumme flr

das "Paket Garten"

1. Als Spielplatzeinrichtung am versicherten Grundstiick verstehen wir typische Spielgerate und
Spieleinrichtungen fir Kinder, welche vom Hersteller fir die dauernde Aufstellung im Freien
vorgesehen sind und sich in Ihrem Eigentum befinden. Dazu zahlen auch Outdoor-Trampolin,
Tischtennistische, Fulballtore oder Basketballkdrbe.

2. Als Gartenmoébel am versicherten Grundstlick verstehen wir Tische, Sessel, Gartenboxen,
Gartentruhen, Sonnenschirme. Als Gartengerate am versicherten Grundstiick verstehen wir
Gerate und Maschinen zur Garten- und Poolpflege.

3. Girill ist ein Gerat oder eine Einrichtung zum Grillen von Fleisch, Fisch oder anderen
Nahrungsmitteln. Wir versichern jede Art von Grills und Outdoorkiichen am
versicherten Grundstick.
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4. Gartenlauben sind kleine, seitlich offene Gebaude, Sichtschutzbauten sind einfache
Bauwerke und dienen zur Wahrung der Privatsphare im Garten. Beide sind aus Holz oder
Metall gefertigt und befinden sich auf dem versicherten Grundstlick. Wir versichern auch fix
im Boden verankerte oder einbetonierte Gartenduschen am versicherten Grundstuick.

5. Versichert gelten fix am Gebaude montierte oder fix im Boden befestigte Lampen oder
Laternen - ohne Leuchtmittel - am versicherten Grundstiick. Vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen bleiben mobile nicht fix mit dem Boden oder einem Gebaude verbundene
Beleuchtungskorper.

6. Versichert sind ebenerdige Terrassen (die nicht Gebaudebestandteil sind) und Wege
(ausgenommen unbefestigte Wege - das sind Wege mit natlirlichem oder losem Belag)
am versicherten Grundstiick. Hauseinfahrten und Auf3enstiegen, Stiitzmauern,
Brunnenanlagen, Zaune und Einfriedungen (keine lebenden Einfriedungen), Garten-
und Garagentore auf dem versicherten Grundstuick gelten ebenfalls versichert.

7. Versichert gelten Baugerate und noch nicht fix verbaute Baubestandteile auf dem versicherten
Grundstuck. Voraussetzung ist, dass Sie Eigentimer der Baubestandteile sind oder lhnen unter
Eigentumsvorbehalt Gbergeben wurden.

8. Optische Schaden durch Hagel am versicherten Gebdude gelten bis 2.500 Euro mitversichert,
sofern eine Wiederherstellung bzw. Reparatur erfolgt. Als optische Schaden definieren wir rein
optische Beeintrachtigungen an den versicherten Sachen ohne Auswirkungen auf
Gebrauchsfahigkeit, Lebens- und Nutzungsdauer. Die Entschadigung ist mit den
Reparaturkosten, héchstens jedoch mit der Versicherungssumme von 2.500 Euro je
Schadenfall begrenzt. Die Reparatur ist mittels Rechnungslegung nachzuweisen.

9. Versichert sind die Kosten fiir das Sichern, Entfernen und Entsorgen von am versicherten
Grundstulck befindlichen Bdumen oder von auf das versicherte Grundstiick gestirzten Baumen,
die durch ein versichertes Ereignis - Feuer, Blitzschlag oder Sturm - beschadigt wurden oder
umgesturzt sind.

10. Abweichend zu Artikel 23, Punkt 4.1.4 der Allgemeinen Bedingungen fiir die Haushaltversicherung
WohnlichER GO! ist die Haftung fiir einfachen Diebstahl von den im ,Paket Garten“ versicherten
Sachen mit 4.000 Euro begrenzt.

11. Unter Sonderverglasungen verstehen wir: Verglasungen von Einfriedungen, Verbindungsgangen,
Hauseinfahrten, fix mit dem Boden verbundene Pergolen und Carports am versicherten Grundsttick.
Versichert sind Glasbruchschaden gemaf Artikel 23, Punkt 5 der Allgemeinen Bedingungen fir die
Haushaltversicherung WohnlichER GO!.

12. In Erweiterung zu Artikel 30, Punkt 13, besteht Versicherungsschutz auch dann, wenn die
Verunreinigung vorerst auf das Erdreich des versicherten Grundstiicks beschrankt ist und eine
Verunreinigung des Grundwassers oder der benachbarten Grundstiicke noch nicht erfolgt und eine
drohende Gefahr dazu noch nicht absehbar ist. In diesem Fall ersetzt der Versicherer die
Aufwendungen fir Ausheben und Entsorgen des verunreinigten Erdreichs sowie der verunreinigten
Gebaudeteile. Weitere Aufwendungen zur Wiederherstellung des Vorzustandes von Grundstlicks-
und Gebaudeteilen sind nicht versichert. Fir diese Deckung gilt ein Selbstbehalt von 10% der fiir das
"Paket Garten" gewahlten Versicherungssumme vereinbart.

Artikel 69 - Wann endet der Versicherungsschutz zum Paket Garten?

Das Paket Garten ist eine Zusatzversicherung zu lhrer Haushaltversicherung WohnlichER GO! und teilt daher
das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Haushaltvertrages WohnlichER GO!.
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Teil K - Paket Pool inkl. Technik - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025

Die Bestimmungen zum "Paket Pool inkl. Technik" gelten ergdnzend zu Teil A bis G der Allgemeinen
Bedingungen fur die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Gultigkeit, wenn das
"Paket Pool inkl. Technik" zu WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist. Fur
diese Deckungserweiterungen gilt - sofern in folgenden Punkten nichts anderes vereinbart - die in der
Polizze flr das "Paket Pool inkl. Technik" ausgewiesene Versicherungssumme. Diese Versicherungssumme
folgt dem Prinzip der Erstrisikodeckung, das heil3t, der Schaden wird fiir alle im "Paket Pool inkl. Technik"
angefihrten Deckungen gemeinsam in voller Héhe bis zum Erreichen der vereinbarten
Versicherungssumme fiir das versicherte Risiko bezahilt.

Diese Deckung gilt subsidiar zu einer fur dieses Wohnhaus bestehenden Gebaudeversicherung und fur den
Fall, dass der betroffene Pool zu Ihrer Wohnung gehért.

Artikel 70 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet das "Paket Pool inkl. Technik"?

Indirekte Blitzschaden an der Schwimmbadelektronik 4
Schaden an Schwimmbecken/Whirlpools - tiber oder unter Erdniveau - y
inklusive Uberdachungen und Abdeckungen

Bruchschaden an den Zu- und Ableitungsrohren zum oder vom y
Schwimmbecken/Whirlpool

Gebaudeschaden durch austretendes Wasser aus einem y
Schwimmbecken/Whirlpool

Schwimmbadtechnik - Technikversicherung 4

Unter Schwimmbecken/Whirlpool verstehen wir: Ganzjahrig fix aufgestellte Schwimmbecken oder Whirlpools
sowie Schwimmteiche oder Biotope auf dem versicherten Grundstiick.

1. In Erweiterung zu Artikel 22 und Artikel 23, Punkt 1.1.3, gelten indirekte Blitzschaden auch an der
Schwimmbadelektronik - das sind Pumpen, Schalt- und Steuertechnik, Poolbeleuchtung, Poolsauger
und Poolheizung, Gegenstrom- und Entfeuchtungsanlage sowie Wasseraufbereitungstechnik - und
deren Anschlussleitungen am versicherten Grundsttick mitversichert.

2. Mitversichert gelten Schaden am Schwimmbecken/Whirlpool inklusive deren Uberdachung,
Abdeckung (auch Planen und Folien) und Poolumrandung.

3. In Erweiterung zu Artikel 23, Punkt 2, gelten auch Bruchschaden am Rohrsystem zum oder vom
Schwimmbecken (auch eigener Kreislauf) mitversichert.

Wasserfuhrende Rohre auRerhalb des versicherten Gebaudes am versicherten Grundstiick
mussen vorschriftsmafig und frostsicher unter der Erdoberflache verlegt sein oder wahrend der
Frostperiode entleert werden.

4. Wasseraustritt aus Schwimmbecken/Whirlpool ist das bestimmungswidrige Austreten von Wasser
aus einem Pool. Schaden durch Planschwasser sind nicht mitversichert.

5. Zu den versicherten Sachen der Schwimmbadtechnik gehéren samtliche angeschlossenen
Armaturen und Einrichtungen, das sind: Pumpen, Schalt- und Steuertechnik, Poolbeleuchtung
(exklusive Leuchtmittel), Poolsauger und Poolheizung, Gegenstrom- und Entfeuchtungsanlage,
Wasseraufbereitungstechnik sowie Rohrleitungen tber Erdniveau.

Der Versicherungsschutz fiir die Schwimmbad - Technikversicherung ist im Teil M beschrieben.

Kein Versicherungsschutz besteht flir Sachen, die noch nicht fix montiert bzw. installiert sind.
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Artikel 71 - Wann endet der Versicherungsschutz zum "Paket Pool inkl. Technik"?

Das Paket Pool inkl. Technik ist eine Zusatzversicherung zu Ihrer Haushaltversicherung WohnlichER GO! und
teilt daher das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Haushaltvertrages WohnlichER GO!.
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Teil L - Technikversicherung - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025

Die Bestimmungen zur "Technikversicherung" gelten erganzend zu Teil A bis F und M der Allgemeinen
Bedingungen fir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Gultigkeit, wenn
eine "Technikversicherung" zu WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen ist.
Fur diese Deckungserweiterungen gilt - sofern in folgenden Punkten nichts anderes vereinbart - die in der
Polizze flr eine "Technikversicherung" ausgewiesene Versicherungssumme. Diese Versicherungssumme
folgt dem Prinzip der Erstrisikodeckung, das heif3t, der Schaden wird in voller Héhe bis zum Erreichen der
vereinbarten Versicherungssumme fiir das versicherte Risiko bezahlt.

Diese Deckung gilt subsidiar zu einer fir dieses Wohnhaus bestehenden anderweitigen
Technikversicherung.

Artikel 72 - Welche Anlagen kdnnen versichert sein?

1. Photovoltaikanlage - Technikversicherung sofern vereinbart
2. Heizungsanlage - Technikversicherung sofern vereinbart
3. Haustechnik - Technikversicherung sofern vereinbart

Die folgend beschriebenen Anlagen kdnnen jede fir sich getrennt oder gemeinsam beantragt werden. In der
Polizze ist die vereinbarte Variante bzw. die vereinbarte Anlage ausgewiesen.

1. Photovoltaikanlagen

Versicherte Sache ist die zu dem Wohngeb&ude gehdérende Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung,
sofern Sie Eigentumer dieser Anlage sind. Zu den versicherten Sachen einer Photovoltaikanlage
zahlen die Photovoltaikmodule inklusive Tragekonstruktion, Wechselrichter, Laderichter und
Akkumulatoren, Uberspannungsschutzeinrichtungen und Verkabelungen, Einspeise- und
Bezugszahler, Mess-, Steuer- und Regelungskomponenten.

Der Versicherungsschutz fiir die Photovoltaikanlage -Technikversicherung ist im Teil M beschrieben.
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Sachen, die noch nicht fix montiert bzw. installiert sind.

2. Heizungsanlagen

Versicherte Sache ist die gesamte privat genutzte Heizungsanlage, sofern Sie Eigentimer dieser Anlage
sind. Zu den versicherten Sachen zahlen: Heizungsanlage inkl. Kessel, Brenner,
Warmwasseraufbereitung, Armaturen, Pumpen, Regeltechnik, Beschickungsanlage, samt zugehorigen
Radiatoren und Rohrleitungen; Kamin- und Kachelofen, Durchlauferhitzer, Kombithermen und
Thermostate; FuBboden-, Wand- und Deckenheizungen samt Rohrleitungen; thermische Solaranlagen
inklusive Kollektoren, Regelungsanlage, Solarkreispumpen und Temperaturfiihler; Speichereinheiten
inklusive Rohrleitungen des Solarkreislaufes; Warmepumpenanlagen.

Der Versicherungsschutz fiir die Heizungsanlage-Technikversicherung ist im Teil M beschrieben.

Kein Versicherungsschutz besteht fur Sachen, die noch nicht fix montiert bzw. installiert sind.

Nicht versichert gelten elektrisch betriebene Herde, Backrohre und sonstige elektrisch
betriebene Einzel-Heizungsgerate (z.B. Olradiator).
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3. Haustechnik

Versicherte Sachen sind die zu dem Wohngebaude gehdrenden elektronischen, elektrischen und
elektromechanischen betriebenen Baubestandteile und Gebaudezubehdr am versicherten Grundstuck,
sofern Sie Eigentiimer dieser Anlage sind. Zu den versicherten Sachen zahlen wir dabei Alarm-,
Uberwachungs- und Meldeanlagen, Gegensprechanlagen, Steuerung und Elektroantrieb fiir Tore,
Schranken, Jalousien, Markisen und sonstige Beschattungen, Aufzug- und Treppenliftanlagen, fix
montierte Sauna und Infrarotkabine, fix montierte Klima- sowie LUftungsanlagen inklusive
Warmerlckgewinnung, elektrische Wasserenthartungsanlagen, zentrale Staubsaugeranlage, Smart-
Home-Systeme im Haushalt.

Der Versicherungsschutz fiir die Haustechnik -Technikversicherung ist im Teil M beschrieben.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Sachen, die noch nicht fix montiert bzw. installiert sind.
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Teil M - Ergénzende Bedingungen fiir die Technikversicherung

Die Bestimmungen zur Technikversicherung gelten ergénzend zu Teil A bis F und K bis L der Allgemeinen
Bedingungen fir die Haushaltversicherung WohnlichER GO! Basis 2025 und haben nur Giltigkeit, wenn die
jeweilige "Technikversicherung" zu WohnlichER GO! Basis 2025 vereinbart und in der Polizze ausgewiesen
ist. Fur diese Deckungserweiterungen gilt - sofern in folgenden Punkten nichts anderes vereinbart - die in
der Polizze fiir eine "Technikversicherung" ausgewiesene Versicherungssumme.

Artikel 73 - Welche Sachen sind versichert, welche sind nicht versichert?

1.

Versicherte Sachen

Versichert sind die in den beantragten Paketen

1.1. Schwimmbadtechnik gemaR Teil K, Artikel 70, Punkt 5
1.2. Photovoltaikanlagen gemaR Teil L, Artikel 72, Punkt 1
1.3. Heizungsanlagen gemaf Teil L, Artikel 72, Punkt 2
1.4. Haustechnik gemaR Teil L, Artikel 72, Punkt 3

vereinbarten Sachen auf dem versicherten Grundstlick. Welches Paket beantragt ist, finden Sie in
gegenstandlicher Polizze.

Die versicherten Gerate bzw. Anlagen gelten versichert, sobald sie in ihrer Gesamtheit betriebsfertig
und vom Betreiber méngelfrei abgenommen worden sind. Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie
nach beendeter Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spatere Unterbrechung der
Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch wahrend einer De- oder
Remontage sowie wahrend eines Transports der Sache innerhalb des versicherten Grundstiicks.
Folgeschaden

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an anderen Teilen der
versicherten Sache sind Schaden an Teilen, die wahrend der Lebensdauer der versicherten
Sachen erfahrungsgemal mehrfach ausgewechselt werden missen, versichert.

Nicht versicherte Sachen

3.1. Zusatzgerate und Reserveteile;

3.2. Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;

3.3. Werkzeuge aller Art.

Artikel 74 - Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schaden

1.

Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fliir unvorhergesehen eintretende Beschadigungen oder
Zerstérungen von versicherten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter
Sachen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Pliinderung. Unvorhergesehen sind
Schaden, die der Versicherungsnehmer oder seine Reprasentanten weder rechtzeitig vorhergesehen
haben, noch mit dem flr die im Betrieb ausgelibte Tatigkeit erforderlichen Fachwissen hatten
vorhersehen kdnnen.
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Insbesondere wird Entschadigung geleistet fiir Sachschaden durch

1.1. Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vandalismus;

1.2. Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;

1.3. Kurzschluss, Uberstrom oder Uberspannung;

1.4. Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

1.5. Tierverbiss;

1.6. Wasser oder Feuchtigkeit;

1.7. Wird die technische Einsatzmdglichkeit der geman Artikel 73, Punkt 2.2, versicherten
Photovoltaikanlage durch einen Sachschaden - beschrieben in Teil B sowie in Artikel 74, Punkte
1.1 bis 1.6 - oder durch Abhandenkommen infolge Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder
Plinderung unterbrochen oder beeintrachtigt, so leisten wir als Entschadigung fir einen
Betriebsunterbrechungsschaden ein "Stromausfallgeld" je Schadenfall bis 150 Euro.

2. Elektronische Bauelemente

Entschadigung flr die versicherten Sachen und sonstige elektronische Bauelemente (Bauteile) der

versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich von auf3en auf eine

Austauscheinheit (im Reparaturfall iblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte

Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genlgt die Uberwiegende

Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von auf3en

zurlckzufuhren ist. FUr Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschadigung

geleistet.

3. Nicht versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschadigung fiir Schaden

3.1. durch grob fahrlassig oder durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen
Reprasentanten herbeigefiihrte Schaden;

3.2. Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Hagel, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag und
Erdrutsch;

3.3. Schaden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von
3.3.1. Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklarung, einschlieBlich aller
Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder
terroristischer Organisationen;

3.3.2. inneren Unruhen, Blrgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand,;

3.3.3. Erdbeben, Eruption, Sprengungen, Hochwasser, Uberschwemmung, Uberflutung;
Lawinen, Erdsenkungen, Vermurung;

3.3.4. Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

durch Mangel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem
Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten bekannt sein mussten,

durch

3.5.1. betriebsbedingte normale Abnutzung;

3.5.2. betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung;

3.5.3. korrosive Angriffe oder Abzehrungen;

3.5.4. ubermaRigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;

3.5.5. Degradation, Alterung, Verschmutzung, Kratzer oder Leistungsminderung der
Photovoltaikmodule und elektronischen Bauelemente;

3.5.6. Befall und Faulnis der Tragkonstruktionen aus Holz durch biologische Organismen (z.B.
Pilze oder Hausschwamm); diese Ausschlusse gelten nicht fur benachbarte Teile der
versicherten Sache, die infolge eines solchen Schadens beschadigt werden und nicht
auch ihrerseits aus Grinden gemaR 3.5.1. bis 3.5.6. bereits erneuerungsbedurftig waren;

durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedurftigkeit dem Versicherungsnehmer oder
seinen Reprasentanten bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Entschadigung,
wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedirftigkeit verursacht wurde oder wenn die
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmafig
repariert war;

soweit fUr sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Handler), Werkunternehmer oder aus
Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der
Versicherer zundchst Entschadigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschadigung, dass ein
Dritter fir den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so behalt der
Versicherungsnehmer zunéchst die bereits gezahlte Entschadigung. § 67 VersVG - Ubergang
von Ersatzansprichen - gilt fir diese Falle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen
Anspruch auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers aul3ergerichtlich und
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschadigung ist zurlickzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des
Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadensersatz
leistet.

Artikel 75 - Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

1. Versicherungswert
Versicherungswert ist der Neuwert.

1.1.

1.2

Neuwert ist der jeweils gliltige Listenpreis der versicherten Sache im Neuzustand zuzliglich der
Bezugskosten (z.B. Kosten fir Verpackung, Fracht, Zélle, Montage).

Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten gefuhrt, so ist der letzte Listenpreis der
Sache im Neuzustand zuziglich der Bezugskosten mafigebend; dieser Betrag ist entsprechend
der Preisentwicklung fir vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhéhen. Hatte die
versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen Stelle der Kauf- oder Lieferpreis der
Sache im Neuzustand zuziiglich der Bezugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der
Preisentwicklung fiir vergleichbare Sachen zu vermindern oder zu erhéhen.
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1.3.

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt werden, so ist die Summe
der Kosten maRRgebend, die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden gleichen
Art und Gite (z.B. Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuziglich der Handelsspanne und der
Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung zu
vermindern oder zu erhéhen. Rabatte und Preiszugestandnisse bleiben fiir den
Versicherungswert unbertcksichtigt.

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer
einzubeziehen.

Versicherungssumme

Die im Versicherungsvertrag flr jede versicherte Sache genannte Versicherungssumme folgt dem
Prinzip der Erstrisikodeckung, das heil’t, der Schaden wird in voller Héhe bis zum Erreichen der
vereinbarten Versicherungssumme flir das versicherte Risiko bezahlt.

Artikel 76 - Versicherte und nicht versicherte Kosten

1.

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

1.1.

1.2

1.3.

Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des
Versicherungsfalls den Umstanden nach zur Abwendung und Minderung des Schadens fur
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fir versicherte Sachen betragen
zusammen hochstens die Versicherungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Der Versicherer hat den fiir die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des
Versicherungsnehmers vorzuschief3en.

Zusatzliche Kosten

Uber die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfolgend genannten Kosten auf Erstes Risiko
versichert, sofern im Versicherungsvertrag nicht etwas anderes vereinbart ist. Der Ersatz dieser
Kosten ist iber alle Positionen gesamt mit 10% der Versicherungssumme limitiert.

Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Entschadigung geleistet wird.

2.1

Aufrdumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

2.1.1. Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach
versicherten Schadens aufwenden muss, um versicherte und nicht versicherte Sachen,
deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des versicherten Grundstiicks befinden,

e aufzuraumen und nétigenfalls zu dekontaminieren;

e zu vernichten oder in die nachstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage zu
transportieren und dort zu beseitigen.

2.1.2 Nicht versichert sind jedoch Kosten fiir die Dekontamination und Entsorgung von Erdreich
oder Gewassern, Kosten fur die Beseitigung von Beeintrachtigungen des Grundwassers
oder der Natur sowie von Emissionen in der Luft.

2.1.3. Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen

Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.
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2.2. Dekontaminations- und Entsorgungskosten fiir Erdreich

2.2.1. Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer Kontamination durch einen
dem Grunde nach versicherten Schaden aufgrund behdérdlicher Anordnungen aufwenden
muss, um

e Erdreich des Versicherungsorts zu untersuchen und nétigenfalls zu dekontaminieren
oder auszutauschen;

o den Aushub zu vernichten oder in die nachstgelegene geeignete
Abfallentsorgungsanlage zu transportieren und abzulagern;

e insoweit den Zustand des Versicherungsorts vor Eintritt des Schadens
wiederherzustellen.

2.2.2. Die Aufwendungen gemaR 2.2.1. sind nur versichert, sofern die behdrdlichen
Anordnungen

e aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des
Schadens erlassen wurden;

¢ eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Schadens entstanden ist;

e innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens ergangen sind und dem
Versicherer ohne Ricksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit
Kenntniserhalt gemeldet wurden.

2.2.3. Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontamination des Erdreichs erhoht,
so sind nur die Aufwendungen versichert, die den fur eine Beseitigung der bestehenden
Kontamination erforderlichen Betrag Ubersteigen, und zwar ohne Rucksicht darauf, ob
und wann dieser Betrag ohne den Schaden aufgewendet worden ware. Die hiernach zu
ersetzenden Kosten werden nétigenfalls durch Sachversténdige festgestellt.

2.2.4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behérdlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger
Verpflichtungen des Versicherungsnehmers sind nicht versichert.

2.2.5. Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

2.3. Kosten fiur Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gestellung von Geriisten und
Arbeitsbihnen, Bereitstellung eines Provisoriums. Dies sind Kosten, die der
Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss.

2.4. Ruickbaukosten

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten
Totalschadens aufwenden muss, wenn die versicherte Anlage nicht mehr neu errichtet wird und
der Standort in den urspringlichen Zustand gebracht werden muss, z.B. fir die Beseitigung von
Fundamenten.

2.5. Kosten fur schadensbedingte Reparaturarbeiten an Dachern oder Fassaden

Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicherten
Schadens an den versicherten Sachen aufwenden muss, um Folgeschaden an Dachern oder
Fassaden zu beseitigen.
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Artikel 77 - Umfang der Entschadigung

1.

Wiederherstellungskosten

Im Schadensfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschieden. Ein Teilschaden liegt
vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuziglich des Werts des Altmaterials nicht héher sind als
der Neuwert der versicherten Sache. Sind die Wiederherstellungskosten héher, so liegt ein
Totalschaden vor.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbesondere fiir Alter, Abnutzung und
technischen Zustand. Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind, gelten
auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich zusammengehoren. Werden
versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgefiihrt, so gelten sie nicht als einheitliche Sache,
sofern diese eigenstandig verwendet werden kénnen.

Teilschaden

Entschadigt werden alle fir die Wiederherstellung des friiheren, betriebsfertigen Zustands
notwendigen Aufwendungen abzlglich des Werts des Altmaterials.

2.1. Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere
2.1.1 Kosten flr Ersatzteile und Reparaturstoffe;
2.1.2. Lohnkosten und lohnabhangige Kosten, auch Ubertarifliche Lohnanteile und Zulagen,
ferner Mehrkosten durch tarifliche Zuschlage fiir Uberstunden sowie fiir Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeiten;
2.1.3. De- und Remontagekosten;

2.1.4. Transportkosten einschliel3lich Mehrkosten fur Expressfrachten;

2.1.5. Kosten fur die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches fur die Grundfunktion der
versicherten Sache notwendig ist;

2.1.6. Kosten flir das Aufraumen und das Dekontaminieren der versicherten Sache oder deren
Teile sowie Kosten fiir das Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten fiir den
Abtransport von Teilen in die nachstgelegene geeignete Abfallentsorgungsanlage.

2.2. Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in HOhe der Wertverbesserung wird
vorgenommen an

2.2.1. Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln sowie Werkzeugen
aller Art, soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstort oder
beschadigt werden;

2.2.2. Teilen, die wahrend der Lebensdauer der versicherten Sache erfahrungsgemaf
mehrfach ausgewechselt werden miissen sowie Akkumulatoren.

2.3. Der Versicherer leistet keine Entschadigung flr

2.3.1. Kosten einer Uberholung oder sonstiger MaRnahmen, die auch unabhéngig von dem
Versicherungsfall notwendig gewesen waéren;
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2.3.2. Mehrkosten durch Anderungen oder Verbesserungen, die Gber die Wiederherstellung
hinausgehen; wird eine Konstruktionseinheit, z.B. ein Wechselrichter, Motor, ein Getriebe
oder ein Baustein, ausgewechselt, obgleich sie neben beschadigten Teilen mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit auch unbeschadigte umfasst, so wird die
Entschadigung hierfiir angemessen gekiirzt. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten, die
fur eine Reparatur der beschadigten Teile notwendig gewesen waren, die Kosten fiir die
Auswechselung der Konstruktionseinheit Gbersteigen wirden. Werden beschadigte Teile
erneuert, obgleich eine Reparatur ohne Gefahrdung der Betriebssicherheit mdglich ist, so
ersetzt der Versicherer die Kosten, die flr eine Reparatur der beschadigten Teile
notwendig gewesen waren, jedoch nicht mehr als die fur die Erneuerung aufgewendeten
Kosten;

2.3.3. Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die Kosten nicht auch durch
Arbeiten in fremder Regie entstanden waren;

2.3.4. entgangener Gewinn;
2.3.5. Mehrkosten durch behelfsmaRige oder vorlaufige Wiederherstellung;

2.3.6. Kosten fir Arbeiten, die zwar fiir die Wiederherstellung erforderlich sind, aber nicht an der
versicherten Sache selbst ausgefiihrt werden;

2.3.7. Vermbgensschaden.
3. Totalschaden
Entschadigt wird der Neuwert abziglich des Werts des Altmaterials.
4. Technologiefortschritt

Sind in einem Schadensfall die versicherten Sachen oder serienmaRig hierfir hergestellte Ersatzteile
gleicher Leistung nicht mehr zu beziehen, werden abweichend von Abs. 2.3.2. die
Wiederbeschaffungs- bzw. Wiederherstellungskosten fiir die ndchsthéhere am Markt noch
erhaltliche Leistungsklasse, maximal jedoch die Versicherungssumme der vom Schaden betroffenen
Sache ersetzt.

5. Entschadigungsbegrenzung auf den Zeitwert

Abweichend von Abs. 2 bis 4 ist die Entschadigungsleistung auf den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt
des Versicherungsfalls begrenzt, wenn die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung
(Totalschaden) unterbleibt. Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der
Entschadigung, der den Zeitwert Ubersteigt, nur, soweit und sobald er innerhalb von zwei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschadigung zur
Wiederherstellung der beschadigten oder Wiederbeschaffung der zerstérten oder abhanden
gekommenen Sachen verwenden wird.

6. Zusatzliche Kosten

Zusatzliche Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens iber die Wiederherstellungskosten
hinaus aufgewendet werden missen, ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfiir vereinbarten
Versicherungssummen.

7. Grenze der Entschadigung

Grenze der Entschadigung ist der auf die betroffene Sache entfallende Teil der
Versicherungssumme.
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8. Selbstbeteiligung
Der nach den Punkten 1 bis 7 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte
Selbstbeteiligung gekiirzt. Entstehen mehrere Schaden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln
abgezogen. Entstehen die mehreren Schaden jedoch an derselben Sache und besteht auflerdem ein

Ursachenzusammenhang zwischen diesen Schaden, so wird die Selbstbeteiligung nur einmal
abgezogen.

Artikel 78 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
1.1. Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalls
1.1.1. die Anlage von einem Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik installieren
zu lassen bzw. bei Selbstmontage die fachgerechte Errichtung nachweislich priifen zu

lassen. Dabei sind die Montage- und Errichtungshinweise des Herstellers zu beachten;

1.1.2. sicherzustellen, dass eine Outdoor-Anlage mit der gegebenenfalls vorhandenen
Blitzschutzeinrichtung des Gebaudes verbunden ist;

1.1.3. den Wechselrichter und die Akkumulatoren vor Witterungseinflissen (Sonne, Sturm,
Regen, Hagel, Schnee und Eis) und Taupunktunterschreitung zu schitzen;

1.1.4. die gednderte Nutzung des Gebaudes dem Versicherer unverziglich anzuzeigen;

1.2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer
nach MaRgabe des § 6 VersVG zur Kiindigung berechtigt. Eine Kiindigung des Versicherers
wird mit Zugang wirksam.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls
2.1. Bei Eintritt des Versicherungsfalls gelten die Bestimmungen gemaf Teil B, Artikel 27.
Artikel 79 - Wann endet der Versicherungsschutz der Technikversicherung?

Die Technikversicherung ist eine Zusatzversicherung zu lhrer Haushaltversicherung WohnlichER GO! und teilt
daher das rechtliche Schicksal des zugrunde liegenden Haushaltvertrages WohnlichER GO!.

Seite 68 von 68



	Teil A - Allgemeine Bestimmungen Artikel 1 - Vertragsgrundlagen
	Artikel 2 - Wo können Ansprüche aus dem Vertrag gerichtlich geltend gemacht werden?
	Artikel 3 - Welches Recht gilt?
	Artikel 4 - Welche Gefahrenumstände müssen Sie uns bei Vertragsabschluss mitteilen?
	Artikel 5 - Was müssen Sie im Fall einer Gefahrerhöhung beachten?
	Artikel 6 - Welche Sicherheitsvorschriften müssen Sie beachten?
	Artikel 7 - Was ist die Versicherungsperiode (das Versicherungsjahr) und wie regelt sich die Vertragsdauer?
	Artikel 8 - Wann beginnt der Versicherungsschutz?
	Artikel 9 - Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
	Artikel 10 - Unter welchen Voraussetzungen können Sie vom Vertrag zurücktreten?
	Artikel 11 - Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens
	Artikel 12 - Mehrfache Versicherung; vereinbarter Selbstbehalt
	Artikel 13 - Schadenfall
	Artikel 14 - Begrenzung der Entschädigung
	Artikel 15 - Was passiert bei schuldhafter Herbeiführung eines Schadenfalles oder bei Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt?
	Artikel 16 - Wann erhalten Sie eine Entschädigungszahlung?
	Artikel 17 - Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall
	Artikel 18 - In welcher Form müssen Sie Erklärungen abgeben?
	Artikel 19 - Wann kommt es zu einer stillschweigenden Verlängerung des Versicherungsvertrages?
	Artikel 20 - Schäden durch Terrorakte
	Teil B - Haushaltversicherung
	Artikel 21 - Versicherungssumme
	1. Berechnungsgrundlage der Versicherungssumme
	2. Unrichtige Quadratmeterzahl/Unterversicherung
	3. Wertanpassung
	Artikel 22 - Welche Sachen und Kosten sind versichert?
	2. Nicht versicherte Sachen
	3. Versicherte Kosten
	Zusätzlich zur Versicherungssumme sind folgende Kosten versichert:
	Im Rahmen der Versicherungssumme sind folgende Kosten versichert:
	4. Nicht versicherte Kosten
	Artikel 23 - Welche Gefahren und Schäden sind versichert?
	2. Leitungswasserversicherung
	3. Sturmversicherung
	4. Einbruchdiebstahlversicherung
	5. Glasbruchversicherung
	6. Kühlgutversicherung
	7. Welche Schäden sind generell nicht versichert?
	Artikel 24 - Wo gilt Ihre Versicherung?
	Artikel 25 - Welche Leistung erhalten Sie im Schadenfall?
	2. Ersatzleistung für versicherte Kosten
	3. Nicht ersetzt werden:
	4. Wiederherbeigeschaffte Sachen
	5. Fälligkeit festgestellter Entschädigungen
	Artikel 26 - Welche Sicherheitsvorschriften müssen Sie beachten?
	Artikel 27 - Was müssen Sie im Schadenfall tun?
	2. Schadenmeldepflicht
	3. Schadenaufklärungspflicht
	4. Leistungsfreiheit
	Teil C - Haftpflichtversicherung
	Artikel 29 - Was ist Gegenstand der Haftpflichtversicherung?
	Artikel 30 - Welche Gefahren sind versichert?
	Artikel 31 - Welche Personen sind mitversichert?
	Artikel 32 - Wo gilt Ihre Haftpflichtversicherung?
	Artikel 33 - Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
	Artikel 34 - Welche Leistungen werden durch uns erbracht?
	Artikel 35 - Für welche Schadenersatzverpflichtungen wird von uns keine Leistung erbracht?
	Artikel 36 - Was müssen Sie im Versicherungsfall tun?
	Rententafel
	Teil D - Zusätzliche Haftpflichtdeckungen - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025
	2. Hundehaftpflicht
	3. Pferdehaftpflicht
	4. Grundbesitzhaftpflicht für unbebaute Grundstücke
	Artikel 39 - Was ist Gegenstand und Umfang der Home Assistance?
	Artikel 40 - Abwicklung, Beauftragung von Dritten, Voraussetzungen für die Geltendmachung von Leistungen
	Artikel 41 - Was gilt als Versicherungsfall?
	Artikel 42 - Was gilt als Notfall?
	Artikel 43 - Welche Personen sind mitversichert?
	Artikel 44 - Zeitlicher Geltungsbereich der Home Assistance
	Artikel 45 - Wo gilt die Home Assistance?
	Artikel 46 - Welche Leistungen erbringen wir?
	2. Handwerkerservice
	3. Psychologische Betreuung
	4. Ersatzunterkunft
	5. Bewachung der versicherten Räumlichkeiten
	6. Schlüsseldienst
	7. Schlossänderung nach einem Einbruchdiebstahl/Raub
	8. Umzugsdienste/Notlagerung
	Artikel 47 - Wann besteht kein Versicherungsschutz?
	Artikel 48 - Welche Obliegenheiten müssen Sie beachten?
	Artikel 49 - Leistungsbegrenzungen, Subsidiarität
	Artikel 50 - Haftungsausschluss
	Artikel 51 - Wann endet der Versicherungsschutz der Home Assistance?
	Artikel 52 - Regressrecht
	Teil F - ERGO Unwetterwarnung
	Artikel 53 - Welche Serviceleistung wird im Rahmen der ERGO Unwetterwarnung erbracht?
	Artikel 54 - Wann erfolgt eine Warnung?
	Artikel 55 - Vertragsschluss/Vertragsbeendigung
	Artikel 56 - Lieferverpflichtung, Haftung für fehlerhafte Lieferung und Information
	Artikel 57 - Kosten
	Artikel 58 - Welche Voraussetzungen sind für die Lieferung von SMS/E-Mail-Meldungen zu erfüllen?
	Artikel 59 - Datenschutz
	Artikel 60 – Schlussbestimmungen zur ERGO Unwetterwarnung
	Teil G - Differenzdeckung
	Artikel 61 - Was ist Gegenstand der Differenzdeckung?
	Artikel 62 - Welchen Leistungsumfang umfasst die Differenzdeckung?
	Artikel 63 - Was müssen Sie im Schadenfall tun?
	Artikel 64 - Wann und wie wird die Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz umgestellt?
	Teil H - Naturkatastrophen-Schutz
	Teil I - Paket Garten - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025 ohne Abschluss einer Eigenheimversicherung
	Artikel 66 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet das "Paket Garten"?
	Artikel 67 - Wann endet der Versicherungsschutz zum "Paket Garten"?
	Teil J - Paket Garten - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025 bei gemeinsamem Abschluss einer Eigenheim- und Haushaltversicherung
	Artikel 68 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet das "Paket Garten"?
	Artikel 69 - Wann endet der Versicherungsschutz zum Paket Garten?
	Teil K - Paket Pool inkl. Technik - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025
	Artikel 70 - Welche Deckungserweiterungen beinhaltet das "Paket Pool inkl. Technik"?
	Artikel 71 - Wann endet der Versicherungsschutz zum "Paket Pool inkl. Technik"?
	Teil L - Technikversicherung - bei Abschluss von WohnlichER GO! Basis 2025
	Artikel 72 - Welche Anlagen können versichert sein?
	1. Photovoltaikanlagen
	2. Heizungsanlagen
	3. Haustechnik
	Teil M - Ergänzende Bedingungen für die Technikversicherung
	Artikel 73 - Welche Sachen sind versichert, welche sind nicht versichert?
	Artikel 74 - Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
	Artikel 75 - Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung
	Artikel 76 - Versicherte und nicht versicherte Kosten
	Artikel 77 - Umfang der Entschädigung
	Artikel 78 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
	Artikel 79 - Wann endet der Versicherungsschutz der Technikversicherung?

